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 NOTFALLDIENSTE

Ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Telefonieren Sie Ihrem Hausarzt und hören 

Sie das allfällige Tonband bis zum Schluss 

ab. Falls Ihr Hausarzt oder der Arzt eigener 

Wahl nicht erreichbar ist, können Sie sich 

an den Notfallarzt Ihrer Region wenden.

Belp und Umgebung: Ärztenotfallnum-
mer der Region Belp und Umgebung 
0900 57 67 47 (medphone 3.23 Fr./Min.)
Schwarzenburgerland: Falls der Arzt eige-

ner Wahl nicht erreichbar ist, steht Ihnen 

der Notfallarzt über Telefon 0900 57 67 47 
zur Verfügung (kostet Fr. 3.23 pro Min. 

ab Festnetz).
Riggisberg und Umgebung: Burgistein, 

Kaufdorf, Kirchen thurnen, Lohnstor f , 

Mühlethurnen, Nieder  muhlern, Riggisberg, 

Rüeggisberg, Rümligen. Notfallarzt, Tele-
fon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 3.23 pro Min. 

ab Festnetz).
Oberes Gürbetal, Thuner Westamt: Ein-

zugsgebiet der Praxen in Blumenstein, 

Kirchdorf, Mühledorf, Seftigen, Thier-

achern, Wattenwil, Uetendorf, Uttigen: Not-
fallarzt, Telefon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 

3.23 pro Min. ab Festnetz).
Aaretal von Rubigen bis Kiesen: Einzugs-

gebiet der Praxen in Rubigen, Münsingen, 

Wichtrach, Kiesen, Gerzensee: Notfallarzt, 
Telefon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 3.23 pro 

Min. ab Festnetz).
Sanitäts-Notruf Telefon 144

Der Sanitäts-Notruf steht für die folgen-

den Hilfeleistungen Tag und Nacht zur Ver-

fügung: Einsatz von Kranken- und Ret-
tungswagen zur Hilfeleistung in Not-
fällen, Spitaltransporte von Notfall-
patienten. Diese Hilfeleistung kann von 

jedermann angefordert werden.

N o t f a l l d i e n s t  d e r  A p o t h e k e n

Region Münsingen, Worb, Belp

Telefon 031 819 56 81 gibt Auskunft. 

Der Notfalldienst ist gebührenpflichtig.

Z a h n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Dieser ist nur in wirklichen Notfällen zu 

beanspruchen. Falls der eigene Zahnarzt 

(auch unter seiner Privatnummer) nicht 

er reicht werden konnte, erfahren Sie die 

Nummer des Notfallzahnarztes über fol-

gende Telefonnummer: 058 636 00 00 
(Spital Thun). Der Notfallzahnarzt, wel-

cher über das Spital Thun erreichbar ist, 

ist nur für die Gemeinden Kirchdorf, Kir-

chenthurnen, Lohnstorf, Mühledorf, Noflen 

und Riggisberg zuständig. Notfälle aus den 

übrigen Gemeinden sollen sich beim Not-

falldienst der Stadt Bern, 0900 57 67 47 

(kostenpflichtige Nummer) melden.

A u g e n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Für dringliche augenärztliche Konsultatio-
nen. 7–18 Uhr, nach telefonischer Anmel-
dung, 031 819 58 33.
Augenarztpraxis Bahnhof Belp, Bahn-
hofplatz.
Augenzentrum Belp – Spital Belp
Telefon 031 511 37 37
Vorübergehend geschlossen
Während der Woche werden in unserer 
Agenda Termine für Notfälle frei gehalten. 
Wir bitten um kurze telefonische Anmel-
dung während der Sprechstundenzeiten 
von 8 –12 Uhr und 13–17 Uhr. 

 KANTON BERN

Amt für Veterinärwesen

Die Sömmerungsvorschriften 2021 des 
Kantons Bern sind auf der Internetseite 
des Amtes für Veterinärwesen Bern auf-
geschaltet und werden im Amtsblatt der 
Kalenderwoche 12 publiziert.
Ebenso finden sich auf der Internetseite 
die Vorschriften betreffend Grenzweide-
gang, Tierschutz und Seuchenhygiene für 
die Sömmerung 2021. 

Internetseite: www.be.ch/soemmerung

Der Kantonstierarzt
Dr. med. vet. Reto Wyss

Oberingenieurkreis II

Verfügung Strassenverkehr 2003-21; 
Verkehrsbeschränkungs-Verfügung
Gemeinde Toffen

Strassenabschnitt Kantonsstrasse Nr. 221 
Bern-Wabern-Belp-Seftigen-Neumatt, 
Thunstrasse, Abschnitt ab Ortsende Tof-
fen bis Breitlohn, in beiden Fahrtrichtungen

Verwaltungskreis Bern-Mittelland

Verkehrsanordnung(en) Höchstgeschwin-
digkeit 60 km/h

Gültigkeit ....................

Aufhebung(en) keine

Grund der Massnahme Überschreitung der 
Lärmimmissionsgrenzwerte, ungenügende 
Sichtweiten und Schutz der Velofahrenden. 
Der Artikel 108 Absatz 2 Buchstaben b und 
d der Signalisationsverordnung SSV vom 
5.9.1979 können angewendet werden.

Rechtliche Hinweise
Das Tiefbauamt des Kantons Bern verfügt 
oben genannte Verkehrsbeschränkung ge-
stützt auf Art. 3 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 
2, gegebenenfalls auch Art. 32 Abs. 3 des 
Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezem-
ber 1958 (SVG, SR 741.01) sowie Art. 43 
Abs. 1 der Strassenverordnung vom 29. 
Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1).

Diese Verfügung tritt nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt des Kantons Bern, im 
Anzeiger des betreffenden Verwaltungskrei-
ses sowie nach dem Aufstellen, Auswech-
seln oder Entfernen der Signale in Kraft.

Rechtsmittelbelehrung
Diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit 
ihrer Eröffnung mit Beschwerde bei der 
Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons 
Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern ange-
fochten werden. Die Beschwerde ist in zwei 
Exemplaren einzureichen und hat einen An-
trag, die Angabe von Tatsachen und Be-
weismitteln, eine Begründung sowie eine 
rechtsgültige Unterschrift zu enthalten. Die 
angefochtene Verfügung und greifbare Be-
weismittel sind beizulegen.

ALLGEMEINE
PUBLIKATIONEN

ARA Verband                               
Rüschegg Rüeggisberg Riggisberg

Abgeordnetenversammlung des 
ARA Verbandes Rüschegg 
Rüeggisberg Riggisberg
Donnerstag, 6. Mai 2021, 20.30 Uhr im 
Saal OG Gemeindehaus Rüeggisberg, 
Dorfstrasse 28, 3088 Rüeggisberg
Traktanden:
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1.  Traktandenliste vom 6. Mai 2021
2.   Protokoll der letzten Abgeordnetenver-

sammlung vom 29. Oktober 2020
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Jahresrechnung 2020 - Genehmigung
5. Voranschlag 2022 – Genehmigung
6.  Wahlen des Vorstandes und der Revi-

soren
7. Informationen über Betrieb
8. Verschiedenes / Orientierungen

An der Abgeordnetenversammlung sind 
die aktuellen Corona-Vorschriften des 
Bundes einzuhalten.

Aktenauflage:
Die Unterlagen zu den Traktanden 2, 3, 
4, 5 und 6 liegen 30 Tage vor der Ab-
geordnetenversammlung öffentlich bei 
den Gemeindeverwaltungen Rüschegg, 
Rüeggisberg und Riggisberg auf.

Einsprachen/Beschwerden:
Beschwerden wegen Missachtung der 
Verfahrensvorschriften sind gemäss Ar-
tikel 93ff des GG innert 30 Tagen nach 
der Versammlung schriftlich beim Re-
gierungsstatthalteramt Bern-Mittelland 
einzureichen.

Stimmberechtigt:
Stimmberechtigt sind gemäss Art. 10ff 
des Verbands Organisationsreglements 
(OgR) nur Abgeordnete, die von den Ver-
bandsgemeinden gewählt sind. Die Ab-
geordnetenversammlung ist gemäss Art. 
63 OgR öffentlich und kann von allen in-
teressierten Personen besucht werden.

Rüschegg, 29. März 2021
Der Vorstand

GEMEINDEN

 BELP

Corona-Schnelltestzentrum Belp 
schliesst am 28. März 2021
Die Bevölkerung kann sich ab April 2021 
im Testzentrum auf dem BERNEXPO-Ge-
lände (Wankdorf), im Drive-In Thun oder 
bei Ärzten und Apotheken testen lassen. 
Informationen zu Testlokalitäten unter 
www.be.ch/wo-testen-bern
Telefonische Auskünfte bei den Hotlines 
des Kantons Bern:
– Registrierung, Terminbuchung Impfung: 

031 636 88 00 (24-Std. Betrieb)
– Allgemeine Impffragen: 058 377 88 92 

(täglich 6 – 23 Uhr)
– Hotline Corona: 031 636 87 87 (täglich 

8 –  23 Uhr)
 25. März 2021 Gemeindeverwaltung

Betriebszeiten der Gemeindeverwal-
tung über Ostern
Wir weisen die Bevölkerung auf folgende 
Betriebszeiten der Gemeindeverwaltung 
über Ostern hin:
Gründonnerstag, 1. April 2021, ganzer 
Tag geschlossen
Karfreitag, 2. April 2021, ganzer Tag ge-
schlossen
Ostermontag, 5. April 2021, ganzer Tag 
geschlossen
Bitte beachten Sie, dass die «Tageskar-
ten Gemeinde» für diese Zeit bis spä-
testens Mittwoch, 31. März 2021, 17 Uhr, 
abgeholt werden müssen.
Ab Dienstag, 6. April 2021, bedienen wir 
Sie gerne wieder zu den normalen Be-
triebszeiten.
Wir wünschen allen Belperinnen und Bel-
pern schöne Ostertage. Tragen Sie Sorge 
zu sich.
 Belp, 25. März 2021
 Gemeinde Belp
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Scharbockskraut
Foto: Rene Michél 10 Schwarzenburgerland9 Wohnungen/Liegenschaften9 Stellenmarkt

  In der Woche nach Ostern (Nr. 14) 
 erscheint der Anzeiger erst am Freitag,
 9. April 2021 
 Annahmeschluss Amtlich/Kirche:
 Dienstag, 6. April 2021, 12 Uhr   
 Annahmeschluss Inserate:
 Mittwoch, 7. April 2021, 8 Uhr

WICHTIGE MITTEILUNGEN
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29. März bis 17. April

Hüsler Nest Schreinerei 
Oberdiessbach

031 771 01 11 | www.jenniag.ch
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3662 Seftigen, Bhf. Burgistein
033 359 31 00 | moebel-ryter.ch

Grosse Auswahl
an Gartenmöbel

1000m2

051693J

remund-holzbau.ch
3150 Schwarzenburg · 031 734 22 00

Bei uns führt  
der Holzweg  
zum Ziel.

MARAG GARAGEN AG
Autogaragen & Carrosserie

Toffen Tel. 031 819 25 33
Wabern Tel. 031 960 10 20

www.marag-garagen.ch

41 Jahre MARAG –  
vielen Dank für Ihre Treue!

Baupublikation
Gesuchsteller: Kolumbus Generalbau 
GmbH, Aemmenmattstrasse 43, 3123 
Belp
Projektverfasser: Opus Architekten AG, 
Aemmenmattstrasse 43, 3123 Belp
Bauvorhaben: Erstellen von drei Treppen-
häuser, einem Personenlift und einem Wa-
renlift vom Erdgeschoss bis zur Dachter-
rasse. Erstellen eines Glasgeländers, das 
gesamte Gebäude umschliessend.
Bauart: Bauweise in Beton- und Stahlkon-
struktion, Fassaden in Beton und Glas, 
Flachdach.
Standort: Aemmenmattstrasse Nr. 43, auf 
Gbbl. Nr. 2275, Arbeitszone A2, Gewäs-
serschutzbereich A, ES IV, Koordinaten 
2.605.050/1.194.500.
Entwässerung der neuen Dachflächen in 
seitliche Versickerung.
Auflageort und Einsprachestelle: Abtei-
lung Bau Belp, Güterstrasse 13, PF 64, 
3123 Belp
Auflage- und Einsprachefrist: 3. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen. 

Belp, 23. März 2021, 
Abteilung Bau, Jürg Aebersold

 GERZENSEE

Baupublikation
Bauherrschaft: Roman und Rosmarie 
Stäbler, Fliederweg 6, 3126 Kaufdorf 
Projektverfasserin: H+R Architekten AG, 
Sonneggweg 11, 3110 Münsingen
Bauvorhaben: Umbau, Sanierung und 
Erweiterung des bestehenden Einfami-
lienhauses, Anbau einer neuen Doppel-
garage und Erstellen eines zusätzlichen 
Parkplatzes, Abbruch des Pools
Standort: Obere Kirchenzelg 17, Gerzen-
see, Parzelle Nr. 773, Zone: Wohnzone 2
Gewässerschutzmassnahmen: Gewäs-
serschutzbereich B; Die Grundstückent-
wässerung erfolgt im Mischsystem. An-
schluss an zentrale ARA bestehend. 

Schwarzenburg15% auf Matratze + Unterfederung

by

jordibelp.ch

Wir glauben  
an Print.  
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Ausnahmen: Unterschreiten des Stras-
senabstandes (Art. 80 i.A.v. Art. 81 Abs. 
2 SG)
Auflage- und Einsprachefrist: 
26. April 2021
Auflagestelle: Gemeinde Gerzensee, 
Spielgasse 1, 3115 Gerzensee
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

GUGGISBERG

Regionale Tierkadaversammelstelle 
Schwarzenburg
Wir bitten die Bevölkerung Schwarzen-
burgs sowie die Einwohner*innen der 
Gemeinden Rüschegg und Guggisberg 
um Kenntnisnahme, dass die Regionale 
Tierkadaversammelstelle Schwarzenburg 
über Ostern geschlossen ist. 
Folgende Daten sind davon betroffen: 

Freitag, 2. April 2021
Montag, 5. April 2021
Ab Dienstag 6. April 2021 steht Ihnen 
die Regionale Tierkadaversammelstel-
le Schwarzenburg wieder wie gewohnt 
zu den Öffnungszeiten von Montag bis 
Freitag von 17.15 Uhr bis 17.45 Uhr zur 
Verfügung. 
Wir machen die Benützer der regiona-
len Tierkadaversammelstelle Schwar-
zenburg darauf aufmerksam, dass jeg-
liches Deponieren von Tierkadavern 
und Schlachtabfällen ausserhalb der 
ordentlichen Öffnungszeiten unter-
sagt ist.
Wir bitten um Ihr Verständnis und wün-
schen Ihnen schöne Ostertage.

Bauverwaltung Schwarzenburg

Baupublikation
Gesuchsteller: Aline Leuthold, Gerberei-
weg 24, 3154 Niederscherli

Projektverfasser: Stefan Grossrieder, 
Sensemattatrasse 150, 3174 Thörishaus

Bauvorhaben: Umbau und Sanierung 
best. Wohnhaus, Anbau Garagentrakt 
und Wintergärten

Standort: Guggisbergstrasse 25c, 
3156 Riffenmatt, Dorfzone, 2`593`324 / 
1`179`537

Schutzzonen: Gewässerschutzbereich B
Hauptmasse, Bauart und -materialien: 
gemäss Gesuchsakten

Beanspruchte Ausnahmen: Unterschrei-
ten der Raumhöhe, Art. 67 BauV, Unter-
schreitung des Strassenabstandes ge-
mäss Art. 80 SG

Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: bestehende Anschlüsse im Trenn-
system, neue Dachflächen werden an die 
best. Sauberwasserleitung angeschlos-
sen

Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung, Dorf 67, 3158 Guggisberg
Auflage- und Einsprachefrist: 26.04.2021

Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
einzureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich (im Doppel). Lasten-
ausgleichsansprüche, die der Gemeinde 
innert der Einsprachefrist nicht angemel-
det werden, verwirken (Art. 31 Baugesetz, 
BauG). 
Allfällige Kollektiveinsprachen oder ver-
vielfältigte Einzeleinsprachen sind nur 
gültig, wenn die Person oder die Perso-
nengruppe angegeben ist, welche die Ein-
sprechergruppe rechtsgültig zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b BauG). 
Begriff des Lastenausgleichs gemäss 
Art. 30 und 31 BauG: Nutzt ein Grund-
eigentümer einen Sondervorteil, der ihm 
durch eine Ausnahmebewilligung, eine 
Überbauungsordnung oder sonst wie in 
wesentlicher Abweichung von örtlichen 

Bauvorschriften zulasten eines Nachbarn 
eingeräumt ist, so hat er diesen Nachbarn 
zu entschädigen, wenn die Beeinträchti-
gung erheblich ist. 

Guggisberg, 17.03.2021
Baubewilligungsbehörde Guggisberg

Baupublikation
Gesuchsteller: Laura Marinello und Stefan 
Kunz, Berggasse 12, 3150 Schwarzenburg
Projektverfasser: Beatus+Co. GmbH , Ar-
chitekt Hugo Schumacher, Schützenweg 
14, 4542 Luterbach
Bauvorhaben: Neubau zwei Kleinhäuser
Standort: Dorf 214 c+d, Riedstätt, Gug-
gisberg, Dorfzone,  2`590`86 / 1`181442 
Schutzzonen: Gewässerschutzbereich B 
Hauptmasse, Bauart und -materialien: 
gemäss Gesuchsakten
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Anschlüsse an die öffentliche Ab-
wasserleitung.
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung, Dorf 67, 3158 Guggisberg
Auflage- und Einsprachefrist: ab 
26.04.2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
einzureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich (im Doppel). Lasten-
ausgleichsansprüche, die der Gemeinde 
innert der Einsprachefrist nicht angemel-
det werden, verwirken (Art. 31 Baugesetz, 
BauG). 
Allfällige Kollektiveinsprachen oder ver-
vielfältigte Einzeleinsprachen sind nur 
gültig, wenn die Person oder die Perso-
nengruppe angegeben ist, welche die Ein-
sprechergruppe rechtsgültig zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b BauG). 

Guggisberg, 18.03.2021
Baubewilligungsbehörde Guggisberg

 KAUFDORF

Allgemeinverfügung zum Anpflanzen 
und Zurückschneiden von Bäumen, 
Grünhecken, Sträuchern und land-
wirtschaftlichen Kulturen entlang von 
öffentlichen Strassen; Einfriedungen.
Die Eigentümerinnen und Eigentümer von 
Privatparzellen sowie Strassenanstösse-
rinnen und –anstösser werden ersucht, 
bezüglich Bepflanzungen und Einfriedun-
gen an öffentlichen Strassen folgende Be-
stimmungen zu beachten:
Bäume, Sträucher und Anpflanzungen,
– die zu nahe an Strassen stehen,
– die in den Strassenraum und Gehwege 

hineinragen,
– die Signalisationen und Strassenbe-

leuchtungen abdecken oder mangelnde 
Übersicht bei Strassenverzweigungen 
verursachen,

gefährden die Verkehrsteilnehmenden. 
Spezielle Gefahr besteht für Kinder und 
Erwachsene, die aus verdeckten Standor-
ten unvermittelt auf die Strasse treten. Zu-
sätzlich werden die Strassenunterhalts- 
und Reinigungsarbeiten erschwert oder 
verunmöglicht.
Zur Verhinderung von Verkehrs- und sons-
tigen Gefährdungen schreibt das kanto-
nale Strassenrecht unter anderem vor (vgl. 
Strassengesetz Artikel 73 Absatz 1, Arti-
kel 74 Buchstabe b, Artikel 83, Artikel 84 
Absatz 2, Artikel 93; Strassenverordnung 
Artikel 57):
a)  Bäume, Hecken, Sträucher und der-

gleichen bis zu einer Höhe von 1.20 
m müssen seitlich einen Abstand von 
mindestens 50 cm zum Fahrbahnrad 
haben.

b)  Überhängende Äste dürfen nicht in 
den über der Strasse freizuhaltenden 
Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; 
über Fuss-, Geh- und Radwegen muss 
in der Regel eine Höhe von 2.50 m frei-
gehalten werden. Diese Höhen müssen 
insbesondere auch bei Schneelast ein-
gehalten werden.

c)  Die Wirkung von Strassenbeleuchtun-
gen darf nicht beeinträchtigt werden.

d)  Signalisationen und Verkehrsspiegel 
müssen von allen Strassenseiten gut 
sichtbar bleiben.

An unübersichtlichen Strassenstel-
len dürfen Einfriedungen und Zäune die 
Fahrbahn um höchstens 60 cm überra-
gen. Für die nicht hochstämmigen Bäu-
me, Hecken, Sträucher, landwirtschaftli-
che Kulturen und dergleichen gelten die 
Vorschriften über Einfriedungen. Danach 
müssen solche Pflanzen bis zu einer Höhe 

von 1.20 m einen Strassenabstand von 50 
cm ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie 
höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe 
zurückversetzt werden. Der Geltungsbe-
reich erstreckt sich auch auf bestehende 
Pflanzen.
Gestützt auf die oben genannten gesetzli-
chen Vorgaben verfügt die Bauverwaltung 
Kaufdorf mittels Allgemeinverfügung wie 
folgt:
Die Strassenanstösserinnen und –anstös-
ser sind angewiesen, die Äste und andere 
Bepflanzungen alljährlich bis zum 31. Mai 
und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls er-
neut auf das vorgeschriebene Lichtmass 
zurückzuschneiden. An unübersichtlichen 
Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, 
Sträucher, gärtnerische und landwirt-
schaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem 
genügend grossen Abstand gegenüber 
der Fahrban anzupflanzen, damit sie nicht 
zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht 
werden müssen.
Sämtliche Kosten sind durch den jeweili-
gen Grundeigentümer zu tragen.
Die Eröffnung der Verfügung erfolgt ge-
mäss VRPG, Art. 52, Abs. 2 ohne Be-
gründung durch amtliche Publikation im 
Anzeiger Gürbetal, Längenberg, Schwar-
zenburgerland.
Rechtmittelbelehrung gemäss Verwal-
tungsrechtspflegegesetz (VRPG) des 
Kanton Bern.
Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit 
der Veröffentlichung unter Beachtung der 
Formvorschriften beim Regierungsstat-
thalteramt Bern-Mittelland Poststrasse 
25, 3071 Ostermundigen, zu erheben. 
Parteieingaben sind in Amtssprache ein-
zureichen und müssen einen Antrag, die 
Angabe von Tatsachen und Beweismit-
teln, eine Begründung sowie eine Unter-
schrift enthalten; greifbare Beweismittel 
sind beizulegen. 
Bei Missachtung dieser Bestimmungen 
werden die Organe der Strassenbaupo-
lizei von Gemeinde und Kanton das Ver-
fahren zur Wiederherstellung des recht-
mässigen Zustandes einleiten, indem sie 
die in den Strassenabstand hineinragen-
den Äste und andere Bepflanzungen auf 
das gesetzliche Mass zurückschneiden 
lassen. Die dabei anfallenden Kosten 
werden den Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümern ersatzvornahmeweise 
in Rechnung gestellt.

Bauverwaltung Kaufdorf

Gemeinde Kaufdorf
Die Hewa Finanz AG (als Grundeigentü-
merin und Bauherrschaft) beschäftigt sich 
mit dem Um- und Ausbau des Gebäudes 
Bahnhofstrasse 3 in Kaufdorf. Dadurch 
erfolgen Bauarbeiten (Nachtarbeiten) 
beim Gebäude, wie von der BLS bewilligt, 
vom 13. bis 17. April 2021 und 20. + 21. 
April 2021 jeweils vom 0.45 – 05.00 Uhr. 
In dieser Zeit erfolgen Arbeiten am Vor-
dach und Dachbereich zur Bahnlinie, bei 
welchen der Bahnstrom stillgelegt ist und 
mit einem Bahnwärter gesichert werden. 
Da diese Arbeiten mit zum Teil grossem 
Baulärm verbunden sind, bitten wir die 
Bevölkerung um Verständnis.
Bei Fragen steht Ihnen die Mösching Ar-
chitektur AG, Bernstrasse 42, 3125 Toffen 
(Toni Kilchör, 031 331 43 40) zur Verfü-
gung.

Mit freundlichen Grüssen
RegioBV Westamt

 KIRCHDORF

Öffnungszeiten der Gemeindeverwal-
tung über Ostern
Aufgrund der bevorstehenden Oster-Fei-
ertage, bleibt die Gemeindeverwaltung 
ab Donnerstag, 1. April 2021, 17 Uhr 
bis und mit Montag, 5. April 2021 ge-
schlossen.
Ab Dienstag, 6. April 2021 gelten wieder 
die bisherigen Öffnungszeiten. Bitte be-
achten Sie hierzu die speziellen Öffnungs-
zeiten aufgrund der Corona-Pandemie.
Besten Dank für Ihr Verständnis! 

Die Gemeindeverwaltung

Baupublikation
Bauherrschaft: Adrian Von Steiger, Ut-
tigenstrasse 20, 3116 Kirchdorf
Projektverfasser: Holzvisionschweizer 
GmbH, Scheunenberg 137, 3251 Wengi 
b. Büren
Bauvorhaben: Ausbau 2. OG und DG 
in 2 Wohnungen, Erstellung Balkon und 
PV-Anlage, Ersatz Holzheizung durch 
Luft/Wasser-Wärmepumpe, Erstellung 

Autounterstand, Höhersetzen Heuboden 
auf Niveau Einfahrt, Anschluss an Ge-
meindekanalisation und diverse Sanie-
rungs- und Instandstellungsarbeiten

Standort: Uttigenstrasse 20, 3116, Par-
zelle Nr. 885, Zone: Landwirtschaftszone

Koordinaten: 2’608’915 / 1’185’060
Gewässerschutzbereich üB

Inventar: erhaltenswert gemäss Bauinven-
tar

Gewässerschutzmassnahmen:
-  Meteorwasser: gemäss Versickerungs-

konzept
-  Schmutzwasser: Anschluss an die Ge-

meindekanalisation / ARA

Ausnahmen:
-  Bauen ausserhalb des Baugebiets, Art. 

24ff RPG
-  Unterschreitung des Strassenabstan-

des, Art. 80 SG

Auflage- und Einsprachefrist: 
26. April 2021

Auflagestelle: Gemeinde Kirchdorf (BE), 
Kirchgasse 2, 3116 Kirchdorf

Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

 NIEDERMUHLERN

Kiesbezüge durch Private
Die Grube Tann ist für Kiesbezüge durch 
Private geöffnet am:
Dienstag, 20. April 2021 und Mittwoch, 
21. April 2021 jeweils von 7.30 – 11.30 
Uhr und 13 – 16.30 Uhr
Die Kiesabgabe wird durch die Gemeinde 
Köniz organisiert. Der Preis pro m3 beträgt 
Fr. 30.–

Bau- und Betriebskommission Wald

 RIGGISBERG

Schule Rümligen-Kirchenthurnen
Das Gestalten im Mittelpunkt vom 7.April 
2021 sowie die öffentliche Einweihung des 
Spielplatzes Rümligen vom 29. April 2021 
finden wegen der aktuellen Entwicklung 
der Pandemie nicht statt.

Schulkommission
Rümligen-Kirchenthurnen

Bibliothek Riggisberg
Es gelten weiterhin folgende Öffnungszei-
ten (auch während den Frühlingsferien):
Mittwoch 13.30 – 15.30 Uhr
Freitag 17.00 – 19.00 Uhr
Am Karfreitag (2.April 2021) bleibt die Bi-
bliothek geschlossen.
Wir wünschen Ihnen frohe Ostertage und 
bleiben Sie gesund!

Ihr Bibliotheksteam

Aufgefundene Fahr- und Motorfahr-
räder
Die Gemeinde ist zuständig für die Ver-
mittlung und Aufbewahrung von aufge-
fundenen Fahr- und Motorfahrrädern. 
Personen, denen ein Fahrrad oder Mofa 
abhanden gekommen ist und die keine 
entsprechende Anzeige bei der Kan-
tonspolizei eingereicht haben, werden 
ersucht, sich bis am 30. April 2021 bei 
der Gemeindeverwaltung Riggisberg zu 
melden. Nach Ablauf dieser Frist werden 
die nicht abgeholten Fahrräder/Mofas 
verwertet.

Gemeindeverwaltung Riggisberg

Baupublikation
Bauherrschaft: Andreas und Regula Grü-
nig, Obere Bühlen 4, 3132 Riggisberg
Projektverfasser: BauRaum Architektur 
AG, Worbstrasse 133, 3073 Gümligen
Bauvorhaben: Umbau Wohnung im EG 
und UG, Ersatz sämtlicher Fenster, Neue 
hinterlüftete und isolierte Fassade, Anbau 
Zimmer im UG
Standort: Obere Bühlen 4
Parzellen-Nr.: 1263 / Kreis 1
Lage-Koordinaten: 2.603.300 / 1.184.650
Nutzungszone: Wohnzone W2
Beanspruchte Ausnahmen: keine
Bauinventar / Schutzzonenplan: keine
Gewässerschutzbereich / -zone: B
Auflageort und Einsprachestelle: Bau und 
technische Dienste Riggisberg, Vordere 
Gasse 2, 3132 Riggisberg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 26. Ap-
ril 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist im Doppel bei der Ein-
sprachestelle einzureichen.

Riggisberg, 22. März 2021
Namens der 

Gemeinde-Baupolizeibehörde: 
Abteilung Bau und technische 

Dienste Riggisberg

Baupublikation
Bauherrschaft: Otto Bühlmann AG, 
AG Otto Bühlmann, Halbbachweg 16, 
3132 Riggisberg
Projektverfasserin: BEG bau+edv gmbh, 
Ingenieurbüro für Tiefbau, Badhaus 9, 
3615 Heimenschwand

Bauvorhaben: Umnutzung Aussenraum-
flächen zu Materiallager für Rohkiesma-
terial und Abstellplätze für leere Mulden 
und Aufbauten, Rückbau Gebäudehülle 
und Neubau Lager für Maschinenteile, Er-
stellen Bedachung für Betonmischanlage 
und Lager für Anlage- und Maschinentei-
le, Erstellen Radwaschanlage, Rückbau 
und Neubau LKW-Unterstand und Remi-
se, Neubau Lager für LKW-Bestandteilen, 
Umnutzung Wohnhaus in gewerbliches 
Lagergebäude 
(teilweise nachträgliches Baugesuch) 

Standort: Riggisberg, Halbbachweg 16, 
16b, 16e, 16h, 16i sowie Staldenweg 6, 
Parzellen Nrn. 1024, 516 und 362, Arbeits-
zone A1 und A2

Gewässerschutzmassnahmen: Gewäs-
serschutzbereich Au; Die Grundstückent-
wässerung erfolgt im Trennsystem. 

Ausnahme: Überschreiten der Gebäude-
höhe (Art. 2 GBR)

Auflage- und Einsprachefrist: 3. Mai 2021

Auflagestelle: Gemeinde Riggisberg, Vor-
dere Gasse 2, 3132 Riggisberg

Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

 RÜEGGISBERG

Kieslieferungen an private Wegeigen-
tümer / Anmeldung
Die Gemeinde gibt den privaten Wegei-
gentümern auf Gesuch hin unentgeltlich 
gerüstetes Kies ab, und zwar 1 m3 pro 
100 m Weglänge und Kalenderjahr, inkl. 
Auflad und Transport. Im Zusammenhang 
mit dem Kiesbezug und zur Vermeidung 
von nachträglichen Diskussionen machen 
wir nochmals ausdrücklich auf folgende 
Bestimmungen gemäss Wegreglement 
aufmerksam:
– Die Kieslieferung beschränkt sich 

auf die Zufahrtswege zu ständig be-
wohnten Liegenschaften (keine Haus-
plätze, Einfahrten, etc.);

– Zusätzlich bezogenes Kies wird zuzüg-
lich Transportkostenanteil in Rechnung 
gestellt;

– Der maschinelle Einbau des Kieses 
oder weitere Unterhaltsarbeiten durch 
die Wegmeister sind kostenpflichtig (Fr. 
100.–/Std. inkl. Maschinen);

– Mehrere Anstösser desselben Weges 
sprechen sich vorgängig über eine ge-
meinsame Eingabe ab;

– Die Kosten der Wegmeisterarbeiten 
oder des zusätzlichen Kieses wer-
den dem Auftraggeber in Rechnung 
gestellt. Der Auftraggeber ist für 
die Weiterverrechnung an allfällige 
Wegberechtigte und Anstösser sel-
ber verantwortlich;

– Der Auftraggeber unterzeichnet z.H. ei-
ner allfälligen Rechnungsstellung (so-
weit nicht nur Lieferung Gratiskies) den 
vom Wegmeister nach erfolgter Arbeits-
leistung vorgelegten Rapport.

Bestellungen für Gratiskies sind bis Frei-
tag, 9. April 2021 zu richten an die Gemein-
deschreiberei Rüeggisberg, 031 / 808 18 
18 oder info@rueggisberg.ch. 

Rüeggisberg, 15. März 2021
Die Gemeindeschreiberei

Verschiebung der Kehrichtabfuhr
Die Kehrichtabfuhr von Ostermontag, 5. 
April 2021, wird verschoben auf Dienstag, 
6. April 2021. 
Wir bitten die betreffenden Haushaltungen 
in den Bezirken Rüeggisberg, Fultigen, 
Helgisried (Dörfli, Rohrbach, Schwan-
den), Brügglen und Bütschel von dieser 
Änderung Kenntnis zu nehmen.

Die Gemeindeschreiberei

Baupublikation
Gesuchsteller: Wälchli-Ernst Hansruedi 
und Elisabeth, Aussermatt 8, 3088 Rüeg-
gisberg.

Projektverfasser: Wälchli Hansruedi, Aus-
sermatt 8, 3088 Rüeggisberg.

Bauvorhaben: Erstellen eines Gartenhau-
ses / Anbringen eines Vordaches (unter 
Terrasse).

Standort: Rüeggisberg, Aussermatt 8; 
Parzelle Nr. 2468; Koordinaten 600.370 
/ 185.640; ZPP Nr. 2, UeO Aussermatt.

Hauptmasse: gemäss Bauplänen.

Bauart und Baumaterialien: Holz, Holz-
fenster, Pultdach 2° Bitumen sandgrau 
(Gartenhaus), Dachpappe besandet grau 
(Vordach).
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Der neue ID.4
100% SUV - 100% elektrisch
Jetzt bei uns anmelden
für eine Probefahrt

Nie mehr Plastikflaschen schleppen
und Geld sparen!
Trinkwasser-Veredelungs-Technologie 
Schadstoffreduzierung bis zu 99%!

Die ECAIA Carafe und der ECAIA 
ionizer S filtern viele Schadstoffe, wie 
Chlor, Nitrate, Schwermetalle, VOC's, 
Herbizide, Pestizide, Fungizide, Hormone 
und Medikamentenrückstände.

Der NEUE ECAIA ionizer S ist ein 
elektrischer Durchfluss-Wasserionisierer.
Schadstoffreduzierung bis zu 100%.

Doppelte Filter Technologie! Ionisierungskammer mit 7 Elektroden 
aus Titan beschichtet mit Platin.

Automatisierte Wechsel-Polung für geringere Kalkablagerung
Wasserfilter auch im Gastgewerbe, Hotels, Büro, Spitäler einsetzbar 
(HACCP zertifiziert)
Langzeitgarantie (6 Jahre) 

Unverbindliche Informationen und Demo
Relax First GmbH - 3126 Kaufdorf relaxfirst.sanusproducts.com Tel. 076 422 78 68
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Neu! Maissaat mit Section Control
6-reihig mit Unterfussdüngung auf Wunsch. Mit Sektion Control kein übersäen 

mehr. Vorteile: 

- Mech. Unkrautbekämpfung, 

- Ideal bei tägl. Eingrasen.

GPS Autolenkung für exakte Reihenabstände.

Kappeler Lohnunternehmen, 3087 Niedermuhlern

Auskunft und Anmeldung: 031 819 35 73 051903J

Bezahle für

Abbruch- und 
Unfallwagen
Occasion-Autos
Kaufen wir bar

 Auto-
 ver wertung
 Gürbetal
 GmbH

3126 Kaufdorf,
Tel. 031 809 06 16
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KAUFE 
GEBRAUCHTWAGEN
Motorräder, Busse und Lieferwagen. 
Gute Barzahlung, gratis Abholung.

Tel. 076 334 16 86 (auch SA und SO) 
www.topautodeal.ch

051900J

Fi Vi S 
TREUHAND & BERATUNGS AG 

Ausfüllen Ihrer

STEUERERKLÄRUNG
sowie erstellen Ihrer

Buchhaltung, 
kompetent und fachkundig.

Andrea Thomi Tel. 033 437 72 34 
Dornhaldestrasse 35, 3627 Heimberg
www.fivis.ch, info@fivis.ch

20 Jahre

TRAUERANZEIGEN

051638J

Arche Bestattungen GmbH
Belp, Gürbetal, Kehrsatz
031 819 10 90
Köniz, Schwarzenburgerland 
031 971 04 33 
www.arche-bestattungen.chMaya VifianAnita Neuenschwander

Manchmal braucht Trauer andere Wege.
Auch für aussergewöhnliche Wünsche
sind wir offen. 

039395J

Seit 100 Jahren sind wir da, wenn Kinder 
uns brauchen. projuventute.ch

So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn für 
sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, 
soll nicht verloren gehen, sondern 
das ewige Leben haben.
Johannes 3,16

www.agentur-c.ch
Agentur C, 3250 Lyss, PC 30-8088-5



Der Anzeiger   G Ü R B E T A L  |  L Ä N G E N B E R G  |  S C H W A R Z E N B U R G E R L A N DSeite 4 | 1. April 2021 | Nr. 13

Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Rüeggisberg.

Auflage- und Einsprachefrist: 26. April 
2021.

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.

Rüeggisberg, 16. März 2021.

Gemeindeverwaltung Rüeggisberg.

Baupublikation
Gesuchsteller: Hänni-Marti Andreas, Sä-
delstrasse 25, 3115 Gerzensee.

Bauvorhaben: Anbau Mutterkuhstall und 
Heulagerraum an bewilligten Rinderstall.

Standort: Helgisried, Allmied 1b; Parzelle 
Nr. 922; Koordinaten 597.200 / 184.800; 
Landwirtschaftszone.

Hauptmasse: gemäss Bauplänen.

Bauart und Baumaterialien: Beton, Holz 
naturbelassen, Pultdach 7° Sandwichpa-
nele braun.

Gewässerschutzmassnahme: Ableiten in 
Jauchegrube.

Schutzzone: BLN-Schutzgebiet Sen-
se-Schwarzwasser.

Beanspruchte Ausnahme: Unterschreiten 
des Strassenabstandes gemäss Art. 13 
GBR um 3,15 m.

Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Rüeggisberg.

Auflage- und Einsprachefrist: 26. April 
2021. Es wird auf die Gesuchsakten und 
die aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet innerhalb der 
Auflagefrist einzureichen. 

Rüeggisberg, 18. März 2021.

Gemeindeverwaltung Rüeggisberg.

 RÜSCHEGG

Öffnungszeiten der Gemeindeverwal-
tung über Ostern 2021:
-  Gründonnerstag, 1. April 2021  

offen bis 16.00 Uhr

-  Karfreitag, 2. April 2021   
ganzer Tag geschlossen

-  Ostermontag, 13. April 2021  
ganzer Tag geschlossen

Ab Dienstag, 5. April 2021 gelten wieder 
die normalen Öffnungszeiten.

Gemeindeverwaltung Rüschegg
Der Gemeindeschreiber

Häckseldienst
Am Donnerstag, 15. und Freitag, 16. Ap-
ril 2021 findet wieder eine Häckselaktion 
der Gemeinde Rüschegg statt. Diese wird 
durch die Gemeindewegmeister durch-
geführt.
Wenn Sie von dieser Dienstleistung der 
Gemeinde profitieren wollen, beachten 
Sie bitte folgende Punkte:
-  Sie telefonieren bis am Freitag, 9. Ap-

ril 2021 der Gemeindeverwaltung Rüs-
chegg, Tel. 031 738 70 70 und melden, 
dass Sie Häckselware haben.

-  Sie stellen das Material bis am Mitt-
woch, 14. April 2021 bereit; es muss 
für das Häckselfahrzeug gut erreichbar 
sein. Bitte beachten Sie, dass nur fri-
sches Material verarbeitet wird. Verrotte-
tes Grünmaterial und weiche Grünpflan-
zen werden nicht gehäckselt.

-  Um die Kosten dieser Dienstleistung zu 
senken, wird bei einer längeren Benut-
zung eine Gebühr erhoben: Die erste 
Viertelstunde ist gratis, für zusätzliche 
fünf Minuten zahlen Sie je Fr. 5.00

-  Das gehäckselte Material bleibt bei Ih-
nen. Es eignet sich ausgezeichnet als 
Kompostverbesserer, Torfersatz, Bo-
denbedecker etc.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Herrn 
Peter Mohr, Bauverwaltung Rüschegg, 
unter der Nummer 031 738 70 73 gerne 
zur Verfügung.

Umweltkommission Rüschegg

Kehrichtabfuhr
Am Ostermontag, 05. April 2021 findet 
keine ordentliche Kehrichtabfuhr statt.
Die Kehrichtabfuhr wird verschoben auf: 
Dienstag, 06. April 2021. Wir bitten Sie 
den Kehricht am Abfuhrtag bis um 09.00 
Uhr an den bezeichneten Sammelplätzen 
bereitzustellen.
Bei einem früheren Deponieren besteht 
die Gefahr, dass Tiere die Säcke aufreis-
sen und eine grosse Unordnung verursa-
chen. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.
Kleinsperrgut: Objekte oder Gebinde bis 
max. 1 m Länge und 0,50 m Durchmesser 
können mit einer Sperrgutmarke à Fr. 7.80 
versehen bis auf weiteres mit der ordent-
lichen Kehrichtabfuhr entsorgt werden.

Umweltkommission Rüschegg

Sperrgut- und Altmetallsammlung
Hirschhorn; Freitag, 9. April 2021, 14.00 
- 18.00 Uhr beim Schulhaus Hirschhorn
Heubach; Samstag, 10. April 2021, 08.00 
- 12.00 Uhr Mehrzweckgebäude Pfadern, 
Heubach
Aufgrund der aktuellen Situation mit 
dem Corona-Virus sind bei der Abgabe 
der Materialien zwingend die Hygie-
ne- und Abstandsvorschriften einzu-
halten.
An den genannten Tagen und Orten ste-
hen zwei verschiedene Mulden zwecks 
Entsorgung folgender Abfälle zur Verfü-
gung:

1  Grossmulde für Sperrgut: gebüh-
renpflichtig --> pro kg Fr. –.40 (inkl. 
MwSt.)

1  Grossmulde für Altmetall: es werden 
keine Gebühren erhoben

Kühlschränke und Tiefkühltruhen sowie 
Pneus werden nicht angenommen. Die 
Entsorgungsaktion wird durch den Forst-
kommunalbetrieb durchgeführt.
Kleinsperrgut kann bis auf weiteres 
auch mit der ordentlichen Kehricht-
abfuhr entsorgt werden. Gebühren-
marken bitte nicht vergessen. Diese 
können bei der Gemeindeverwaltung 
Rüschegg zu Fr. 7.80 bezogen werden. 
Es findet pro Jahr nur noch eine Sperr-
gut- und Altmetallsammlung statt.

Umweltkommission Rüschegg

Lehrstelle  Kauffrau / Kaufmann
Ausbildungsprofil E / ev. B anzubieten.
Interessierst Du Dich für einen lebhaften, 
dienstleistungsorientierten Verwaltungs-
betrieb, bist Du gerne mit Leuten in Kon-
takt und hast Freude an der Arbeit mit 
dem PC, so können wir Dir einiges bieten.

Du bist aufgestellt, lernbegierig und ver-
fügst über eine Sekundarschulausbildung 
oder Realschulausbildung mit 10. Schul-
jahr.
BewerberInnen, welche in die engere Aus-
wahl kommen, werden zu einem Schnup-
pertag eingeladen.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, 
Zeugniskopien und Lernberichten richtest 
Du bitte an die:
Gemeindeverwaltung Rüschegg
Vermerk "Lehrstelle KV"
Hirschhorn 298a
3153 Rüschegg Gambach

Baupublikation
Gesuchsteller
Zwahlen Marina + Reto   
Kalchenboden 598
3154 Rüschegg Heubach
Projektverfasser: Baukonzept Zwahlen 
AG, Burri Markus, Buchershaltenweg 34, 
3157 Milken
Bauvorhaben: Sanierung und Umbau 
Wohnhaus, Erweiterung der Wohnnut-
zung
Standort: 
Kalchenboden, 3154 Rüschegg Heubach
Parzelle Nr. 767 Gebäude Nr. 598
Zone LWZ
Nachgesuchte Ausnahmebewilligun-
gen: 
RPG Art. 24 + BauG 81ff; Bauvorhaben 
ausserhalb des Baugebietes
Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Rüschegg, Hirsch-
horn 298a, 3153 Rüschegg Gambach
Auflage- & Einsprachefrist bis & mit:
26. April 2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen, ebenfalls 
allfällige Begehren um Lastenausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Be-
willigungsbehörde innert der Einsprache-
frist nicht angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 BauG). 

Rüschegg, 19. März 2021
Gemeinde-Baupolizeibehörde:

Bauverwaltung Rüschegg

Baupublikation
Bauherrschaft: Gemischte Gemeinde 
Rüschegg, Hirschhorn 298a, 
3153 Rüschegg Gambach
Projektverfasserin: SF Baubegleitung 
GmbH, Längneybad 125, 3154 Rüschegg 
Heubach

Bauvorhaben: Umnutzung Keller in Grup-
penraum sowie Estrich in Schulraum / Ein-
bau von 3 Dachfenstern / Neubau Über-
dachung zwischen den Schulhäusern

Standort: Bundsacker 513b + e, Rüs-
chegg Heubach, Parzellen Nrn. 69, Nut-
zungszone: Zone für öffentliche Nutzung 
ZöN F (Schulanlage Bundsacker), Koor-
dinaten: 2’597’255/1’181’295

Gewässerschutzbereich: üB
Gewässerschutzmassnahmen: das Sau-
berabwasser wird in die bestehende Me-
teorabwasserleitung abgeleitet

Auflage- und Einsprachefrist: 
03. Mai 2021

Auflagestelle: Gemeinde Rüschegg, 
Hirschhorn 298 a, 3153 Rüschegg-Gam-
bach

Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet beim Re-
gierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen. Bei Kollektiveinsprachen 
oder vervielfältigten und weitgehend iden-
tischen Einsprachen ist anzugeben, wer 
befugt ist, die Einsprechergruppe rechts-
verbindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).

Ostermundigen, 01. April 2021
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

Bau- & Gewässerschutzpublikation
Gesuchstellerin: 
Burri-Nydegger Heidi
Sangern 187
3153 Rüschegg Gambach
Projektverfasser: Peter Kämpfer GmbH, 
Chrützhubel 2, 3202 Frauenkappelen
Bauvorhaben: Umbau und Sanierung 
Wohnhaus mit Erweiterung der Wohnflä-
che im Dachgeschoss  
Standort:
Sangern, 3153 Rüschegg Gambach

Parzelle Nr. 227 
Gebäude Nr. 187 
Zone LWZ
Nachgesuchte Ausnahmebewilligungen: 
RPG Art. 24 + RPV Art. 39; Bauvorhaben 
ausserhalb des Baugebietes
Gewässerschutzmassnahmen:
Bestehender ARA Anschluss
Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Rüschegg, Hirsch-
horn 298a, 3153 Rüschegg Gambach
Auflage- & Einsprachefrist bis & mit:
3. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen, ebenfalls 
allfällige Begehren um Lastenausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Be-
willigungsbehörde innert der Einsprache-
frist nicht angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 BauG). 

Rüschegg Gambach, 24. März 2021
Namens der Gemeinde-Baupolizeibehörde:

Bauverwaltung Rüschegg

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchstellerin:
Vilgertshofer Eveline
Oberhirschhorn 317
3153 Rüschegg Gambach
Projektverfasser: 
Zbinden Holzbau, Bundsacker 902, 
3154 Rüschegg Heubach
Bauvorhaben:Neubau von 2 Einfamilien-
häuser mit Abstellplatz
Standort: Bundsacker, 3154 Rüschegg 
Heubach 
Parzelle Nr. 1369
Gebäude Nr. neu
Zone E2
Nachgesuchte Ausnahmebewilligung:
SG Art. 80; Unterschreitung Strassenab-
stand (Abstellplatz)
Gewässerschutzmassnahmen:
Anschluss an öffentliche Kanalisations-
leitung im Trennsystem
Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Rüschegg, Hirsch-
horn 298a, 3153 Rüschegg Gambach
Auflage- und Einsprachefrist bis und 
mit: 3. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
einzureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich. Lastenausgleichs-
ansprüche, die der Bewilligungsbehörde 
innert der Einsprachefrist nicht angemel-
det werden, verwirken (Art. 31 BauG). 

Rüschegg, 29. März 2021
Gemeinde-Baupolizeibehörde:

Bauverwaltung Rüschegg

Baupublikation
Bauherrschaft + Projektverfasser: Ge-
neralunternehmung Kühn AG, Emmen-
talstrasse 115, 3435 Ramsei
Bauvorhaben: 
Neubau 3 EFH mit Autounterständen

Standort: Dorf, Rüschegg Heubach, Par-
zellen Nrn. 473, 2448, Zone: Kernzone
Koordinaten: 2’597’496 / 1’181’029; 
2’597’500 / 1’181’030

Gewässerschutzbereich üB

Gewässerschutzmassnahmen:

Schmutzwasser: Anschluss an die Ge-
meindekanalisation / ARA

Meteorwasser: gemäss Versickerungs-
konzept, Überlauf in Vorfluter (bestehend)

Ausnahmen:
-  Unterschreitung des Strassenabstan-

des, Art. 19 GBR

Auflage- und Einsprachefrist: 3. Mai 2021

Auflagestelle: Gemeinde Rüschegg, 
Hirschhorn 298 a, 3153 Rüschegg-Gam-
bach

Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

SCHWARZENBURG

Öffnungszeiten Ostern 2021
Wir bitten die Bevölkerung um Kenntnis-
nahme, dass die Schalter am 
Gründonnerstag (1. April 2021) ab 16.00 
Uhr, und am Karfreitag (2. April 2021) 
und am Ostermontag (5. April 2021) 
geschlossen bleiben.
Ab Dienstag, 6. April 2021, bedienen wir 
Sie gerne wieder zu den normalen Öff-
nungszeiten.
Wir danken für Ihr Verständnis und wün-
schen schöne Ostertage. Tragen Sie Sorge 
zu sich.

Mottfeuer schaden der Umwelt
Mit Einzug des Frühlings steigt die Anzahl 
der bei der Gemeinde gemeldeten Mott-
feuer mit starker Rauchentwicklung.

Diese sind gesetzlich verboten und scha-
den zudem unserer Umwelt.
Natürliche Wald-, Feld- und Gartenabfälle 
dürfen ausserhalb von Kehrichtverbren-
nungsanlagen KVA verbrannt werden, 
wenn sie so trocken sind, dass dabei nur 
wenig Rauch entsteht und die Nachbar-
schaft nicht durch Gerüche, Feuergefahr 
oder lästige Immissionen belästigt wird 
(Gemeindepolizeireglement, Art. 22, Abs. 
3). 
Andere Abfälle wie Hauskehricht, Karton, 
Styropor, Chemikalien, Reifen, Kunst-
stoffprodukte usw. dürfen weder im Freien 
noch in der "privaten KVA" wie beispiels-
weise im Cheminée oder Schwedenofen 
verbrannt werden. 
Die Gemeinde Schwarzenburg bietet ein 
breitgefächertes Entsorgungsangebot 
an, welches genutzt werden soll. Wei-
tere Informationen finden Sie auf unse-
rer Internetseite www.schwarzenburg.
ch. Bei Fragen stehen wir Ihnen bei der 
Bauverwaltung Schwarzenburg unter 
Telefonnummer 031 734 00 50 gerne zur 
Verfügung.

Bauverwaltung Schwarzenburg

Altöl - Wissenswertes und Entsorgung - 
Abgabe ab 1. April 2021 in der Sammel-
stelle Pöschen
Mineralische Altöle und verbrauchtes 
Speiseöl sind Sonderabfälle. Sie werden 
separat gesammelt und verwertet. Im 
Haushalt fallen in der Regel nur Kleinst-
mengen an Speiseöl an. Zum Schutz der 
Gewässer dürfen Öle und Fette auf kei-
nen Fall über die Kanalisation entsorgt 
werden.
Die Abgabe von Altöl ist ab 1. April 2021
in der Sammelstelle Pöschen wieder mög-
lich. 
Abgabe
Industrie und Gewerbe müssen ihre mi-
neralischen Altöl- oder Speiseölabfälle di-
rekt bei den zugelassenen Verwertungs- 
und Aufbereitungsanlagen anliefern oder 
es von diesen abholen lassen.
Für mineralisches Altöl und Speiseöl aus 
dem Haushalt steht die Sammelstelle Pö-
schen von April bis Oktober während 
folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung:
Jeweils 
Donnerstagnachmittag, 13.30 – 17.00 Uhr 
und Samstagvormittag 08.30 – 11.30 Uhr
Wissenswertes
•  In der Kanalisation führen ölhaltige Ab-

fälle zu Ablagerungen und in der Folge 
zu einem teuren zusätzlichen Reini-
gungsaufwand. Öl darf deshalb nicht 
unnötig ins Wasser gelangen. Ein Liter 
Mineralöl kann eine Million Liter Trink-
wasser verschmutzen

•  Wenn sich keine Sammelstelle in der 
Nähe befindet, können kleinste Men-
gen an Speiseöl (bis drei Deziliter) in gut 
verschlossenen Kunststoffbehältern in 
den Hauskehricht gegeben werden. So 
können Sie zum Beispiel die Winterzeit 
überbrücken. 

•  Speiseölgemische wie beispielsweise 
Salatsaucen ebenfalls in verschlosse-
nen Kunststoffbehältern in den Haus-
kehricht geben.

•  Fettiges oder öliges Kochgeschirr vor 
dem Abwasch mit Haushaltpapier aus-
reiben.

Bauverwaltung Schwarzenburg

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Agentur C, 
Hohfuhrenweg 4, 3250 Lyss
Projektverfasser: Agentur C, 
Hohfuhrenweg 4, 3250 Lyss 
Bauvorhaben: Montage einer freistehen-
den Reklametafel 
Standort: Parz.-Nr. 4235, 
Albligenstrasse 2, 3148 Lanzenhäusern
Zone: A2 
Vorgesehene Gewässerschutz massnah-
men: Meteorwasser: Das Oberflächen-
wasser wird vor Ort versickert.
Beanspruchte Ausnahmen - keine
Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 
3150 Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 
3. Mai 2021

Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
bei der Bauverwaltung, Freiburgstrasse 
8, 3150 Schwarzenburg,  einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich (im Doppel).
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Son-
dervorteil, der ihm durch eine Ausnahme-
bewilligung, eine Überbauungsordnung 
oder sonst wie in wesentlicher Abwei-
chung von örtlichen Bauvorschriften zu 
Lasten eines Nachbarn eingeräumt ist, so 
hat er diesen Nachbar zu entschädigen, 
wenn die Beeinträchtigung erheblich ist. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meindebehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet worden sind, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz).
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 29. März 2021
Die Bauverwaltung

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Stadt Bern, Präsidialdi-
rektion, Bundesgasse 33, 3011 Bern

Vertreter: Hochbau Stadt Bern, Jürgen 
Weiss, Bundesgasse 33, 3011 Bern
Projektverfasser:
CampanileMichetti Architekten AG, Aar-
strasse 42, 3000 Bern 13
Bauvorhaben: Sanierung und Instand-
setzung der Ruine Grasburg
Standort: Parz.-Nr. 45, Ruine Grasburg, 
3150 Schwarzenburg
Zone: Landwirtschaftszone
Schutzzonen/-Objekte schützenswertes 
K-Objekt unter Bundesschutz, kantonales 
Naturschutzgebiet Sense-Schwarzwas-
ser, archäologisches Schutzgebiet
Gewässerschutzmassnahmen: 
Meteorwasser: Das Oberflächenwasser 
wird vor Ort versickert. 
Beanspruchte Ausnahmen:
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 

24 ff. RPG)
-  Bauen im Wald (Art. 14 WaV und Art. 

35 KWaV)
-  Eingriff in Naturschutzgebiet (Art. 7 

NSchG)
Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 
3150 Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis:
3. Mai 2021

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist bei der Bauverwaltung, 
Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg,  
einzureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich (im Doppel).
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Son-
dervorteil, der ihm durch eine Ausnahme-
bewilligung, eine Überbauungsordnung 
oder sonst wie in wesentlicher Abwei-
chung von örtlichen Bauvorschriften zu 
Lasten eines Nachbarn eingeräumt ist, so 
hat er diesen Nachbar zu entschädigen, 
wenn die Beeinträchtigung erheblich ist. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meindebehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet worden sind, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz).
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG). 

Schwarzenburg, 29. März 2021
Die Bauverwaltung

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Murbach Rolf, Kap-
pelenring 6, 3032 Hinterkappelen
Projektverfasser: Murbach GmbH, 
Bümplizstrasse 48, 3027 Bern
Bauvorhaben: Sanierung/Umbau Woh-
nung im OG, Anbau Fertiggarage, Neu-
bau Parkplatz, Ersatz Ölheizung durch 
Luft-Wasser-Wärmepumpe (Aussengerät)
Standort:  Parz.-Nr. 4273, Voremberg 6, 

3150 Schwarzenburg
Zone: Wohnzone W2 
Vorgesehene Gewässerschutzmassnahmen: 
Schmutzwasser: Anschluss an Gemein-
dekanalisation best 
Meteorwasser: Oberflächenwasser in 
best. Regenwassertank
Beanspruchte Ausnahmen:
-  Unterschreiten des minimalen Strassen-

abstandes (Art. 80/81 SG)
Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 
3150 Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis:
3. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
bei der Bauverwaltung, Freiburgstrasse 
8, 3150 Schwarzenburg,  einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich (im Doppel).
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Son-
dervorteil, der ihm durch eine Ausnahme-
bewilligung, eine Überbauungsordnung 
oder sonst wie in wesentlicher Abwei-
chung von örtlichen Bauvorschriften zu 
Lasten eines Nachbarn eingeräumt ist, so 
hat er diesen Nachbar zu entschädigen, 
wenn die Beeinträchtigung erheblich ist. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meindebehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet worden sind, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz).
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 29. März 2021 
Die Bauverwaltung

 THURNEN

Kehrrichtabfuhr über die Ostertage
Die Kehrichtabfuhr vom Karfreitag, 2. April 
2021 wird auf Gründonnerstag, 1. April 
2021 verschoben.

Gemeindeverwaltung Thurnen

Schule Rümligen-Kirchenthurnen
Das Gestalten im Mittelpunkt vom 7.April 
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051699J

Abschied Tinu Steck-Schlapbach 

19.3.1952 bis 9.3.2021

Du hast gekämpft und verloren. Nach kurzer heftigster Erkrankung ist mein 
geliebter Tinu kurz vor seinem 69. Geburtstag für immer eingeschlafen. Was bleibt, 
sind viele wunderschöne Erinnerungen. Wir bedanken uns bei allen, die ihm in 
seinem Leben in Freundschaft und Liebe begegnet sind. Die Urnenbeisetzung 

051895J

Heute Morgen ist mein geliebter Ehemann, unser treubesorgter Vater, 
Grossvater, Bruder, Schwager, Götti, Cousin und Freund

Ernst Walther-Scherz
25. Dezember 1947 – 25. März 2021

nach langer, schwerer und geduldig ertragener Krankheit im 
Glauben an seinen Erlöser Jesus Christus ruhig und friedlich eingeschlafen.

Sein Lebensmut, seine aufgestellte und optimistische Art, Grosszügigkeit und 
Heiterkeit haben unser Leben bereichert. Dank seiner Geselligkeit, 

Reise- und Unternehmungslust bleiben uns viele schöne Erinnerungen. 

Wir vermissen dich sehr.

Bertha Walther-Scherz
Tobias und Rachel Walther-Gut

mit Ruven und Luisa
Sibylle und David Hunzinger-Walther

mit Jana und Timon

      wunderbar geborgen 

... erwarten wir getrost, was 
kommen mag. Gott ist mit uns 
am Abend und am Morgen und 

ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeff er

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation nehmen wir Abschied
im engsten Familien-, Verwandten- und Freundeskreis.

Traueradresse: Bertha Walther-Scherz, Kirchenrainweg 4, 3132 Riggisberg

051898J

Bestattungsdienst Schwarzenburgerland 
Hans-Ulrich Hürst 

Alte Bernstrasse 12, 3148 Lanzenhäusern 
Am Bach 4,  3150 Schwarzenburg 
079 651 15 47 / 031 731 03 57 
Mit vieu Verschtändnis begleite mir Öich im Todesfau.www.huerst-bestattungen.ch

Zuhören – Verstehen – Beraten – Begleiten. 
Wir sind für Sie da im gesamten Naturpark Gantrisch   

Tel. 031 731 00 20 – www.bestattungsdienst-zbinden.ch

Zbinden
    Bestattungsdienst  GmbH

Wir trauern mit vielen schönen Erinnerungen um meine liebe Frau, Schwester, 
Schwägerin, Tante, Gotte und Cousine.

29.10.1938 – 15.03.2021

Wir danken für die vielen lieben Worte und Zeichen der Verbundenheit die  
wir in dieser schweren Zeit erfahren durften. Einen besonderen Dank der Spitex  
Schwarzenburg, Tagesstätte, Dr. M. Lüdi, Alterszentrum Rüschegg, Pfarrer
J. Matthäus, Bestatter Hans-Ulrich Hürst und allen die Heidi gutes getan haben.

 In stiller Trauer

 Ernst Hostettler
 Peter und Vroni Binggeli
 Christian und Ruth Binggeli

Meine Kräfte sind zu Ende
Herr nimm mich in deine Hände

Abschied und Dank

Traueradresse: 

Ernst Hostettler  Peter Binggeli
im Kehr 15   Scheuerweg 21
3152 Mamishaus 3150 Schwarzenburg

Oswald Zbinden
2. Mai 1929 − 27. Februar 2021

Herzlichen Dank sagen wir allen für die Anteilnahme und Verbundenheit,  
welche auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht wurde.

      Für die Trauerfamilien:

      Evelyn Cerda-Zbinden
      Berggasse 7
      3150 Schwarzenburg

 
 
 
 

GILGEN
Bestattung und  
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 Wir sind für Sie da und beraten und begleiten Sie.

Vertretung bei Abwesenheit: Berger Bestattungen

 Kompetente Erledigung von A bis Z.
 Faire Preise.
 079 228 06 00

079 810 84 00 
031 819 85 69 privat  |  www.berger-bestattungen.ch

Im Dienst am Menschen

Vertretung bei Abwesenheit: Gilgen Bestattung

049668J



2021 sowie die öffentliche Einweihung des 
Spielplatzes Rümligen vom 29. April 2021 
finden wegen der aktuellen Entwicklung 
der Pandemie nicht statt.

Schulkommission
Rümligen-Kirchenthurnen

Stimmausschuss vom 11. April 2021
Präsident: Steiner Rolf
Mitglieder: Bähler Tamara, Beutler Rose-
marie, Beyeler Thomas
Verwaltungspersonal: Aebischer Karin, 
Schmocker Pia
Wer das Stimmmaterial nicht erhalten 
oder verloren hat, kann dieses bei der 
Gemeindeverwaltung Thurnen, Bahn-
hofstrasse 50, 3127 Mühlethurnen bis 
am Donnerstag, 8. April 2021 um 17 Uhr 
nachbeziehen.
Das Stimmlokal, in der Gemeindever-
waltung Thurnen, ist wie folgt geöffnet: 
Sonntag, 11. April 2021, 10 – 11 Uhr.
Die briefliche Stimmabgabe kann bis spä-
testens am Samstag, 10. April 2021, 
18 Uhr im speziellen Briefkasten der Ge-
meindeverwaltung erfolgen.

Publikation der öffentlichen Auflage 
von geringfügigen Änderungen nach 
Artikel 122 Absatz 7 Bauverordnung
Gemeinde Thurnen
Öffentliche Planauflage 
Aufhebung Überbauungsordnung „Bä-
chelmatt“ mit Detailerschliessungs-
plan vom 11.04.1985 und Ergänzung 
Baureglement Art. 29 im geringfügigen 
Verfahren nach
Art. 122 Abs. 7 BauV
Beschluss des Gemeinderats / Be-
kanntmachung nach Art. 122 Abs. 8 
BauV
Der Gemeinderat hat die vorerwähnte 
geringfügige Änderung am 24.03.2021 
beschlossen. 
Gegen den Beschluss des Gemeinde-
rates kann innert der Frist von 30 Tagen 
ab Publikation beim Amt für Gemeinden 
und Raumordnung (Abteilung Orts- und 
Regionalplanung) Nydeggasse 11/13, 
3011 Bern, schriftlich und begründet Be-
schwerde erhoben werden. 
Die Unterlagen können im Gemeindehaus 
während den Schalteröffnungszeiten ein-
gesehen werden.

Thurnen, 24.03.2021
Der Gemeinderat

 TOFFEN

Öffentliche Planauflage
Änderung von Artikel 19 Gemeinde-
baureglement- ZPP 12 «Zelgli-Ost»
Der Gemeinderat Toffen bringt gestützt auf 
Art. 60 des Baugesetzes vom 9. Juni 1985 
die von Änderung von Artikel 19 des Ge-
meindebaureglements, ZPP 12 «Zelgli-Ost», 
zur öffentlichen Auflage.
Die Akten liegen während 30 Tagen, d.h. 
vom 26.3.2021 bis und mit am 26.4.2021 
während den Öffnungszeiten bei der Bau-
verwaltung Toffen, Bahnhofstrasse 1, 3125 
Toffen, öffentlich auf.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind 
innerhalb der Auflagefrist schriftlich und be-
gründet bei der Bauverwaltung, zu Handen 
des Gemeinderates, einzureichen. 

Toffen, 15.3.2021
Der Gemeinderat

 WALD

Kiesbezüge durch Private
Die Grube Tann ist für Kiesbezüge durch 
Private geöffnet am:
Dienstag, 20. April 2021 und Mittwoch, 
21. April 2021 jeweils von 7.30 – 11.30 
Uhr und 13 – 16.30 Uhr
Die Kiesabgabe wird durch die Gemeinde 
Köniz organisiert. Der Preis pro m3 beträgt 
Fr. 30.–

Bau- und Betriebskommission Wald

Alpenblickstrasse;

Verkehrsbehinderungen infolge Bau-
arbeiten
Gestützt auf auf Art. 65 und Art. 66 des 
Strassengesetzes (SG) sowie Art. 44 der 
Strassenverordnung (SV) wird die folgen-
de Gemeindestrasse zeitweise für den 
Verkehr gesperrt:
Alpenblickstrasse, Kreuzung Bernstras-
se - Einmündung Zufahrt Alpenblickstras-
se 10 – 24
Dauer: 12. April 2021 bis Ende Mai 2021, 
je nach Witterung verschieben sich die 
Bauarbeiten
Grund: Ersatz Strassenentwässe-
rungsleitung
Während den Bauarbeiten ist die Durch-
fahrt nur erschwert möglich. Es ist mit 
Einschränkungen und Verkehrsbehinde-
rungen zu rechnen. Bitte beachten Sie die 
entsprechende Signalisation.
Für Auskünfte steht Ihnen die Gemeinde-
verwaltung Wald, Telefon 031 810 60 70, 
zur Verfügung.
Besten Dank für die Kenntnisnahme und 
das Verständnis.

Bau- und Betriebskommission Wald

Baupublikation
Gesuchsteller: Hasani Riza, Wiesenstras-
se 4, 3098 Köniz vertreten durch Hasani 
Fuat, Wiesenstrasse 4, 3098 Köniz
Projektverfasser: Architekturbüro ZMM 
AG, hinterer Schermen 28, 3063 Ittigen
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Bauvorhaben: Um- und Ausbau Wohn-
haus; Erweiterung Keller, Anbau Winter-
garten, Erstellen von 2 Parkplätzen
Standort: Mattacher 6, Parzelle 316, 
Wohn- und Arbeitszone WA2, Koordina-
ten: 2.602.292 / 1.194.208
Hauptmasse: gemäss Baugesuchsakten
Bauart und Baumaterialien: gemäss Bau-
gesuchsakten
Beanspruchte Ausnahmen: Unterschrei-
tung Strassenabstand (Art. 19 GBR Eng-
lisberg)
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Anschluss an Kanalisation beste-
hend
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Wald, 3086 Zimmerwald
Auflage- und Einsprachefrist: 26. April 
2021
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.

Zimmerwald, 22. März 2021
Gemeindeverwaltung Wald

Baupublikation
Bauherrschaft: Simon und Barbara 
Ruprecht, Bernstrasse 4, 3086 Zim-
merwald 
Projektverfasser: Weber Architekten, 
Beat Weber, Gürbeweg 14, 3123 Belp
Bauvorhaben: 
Abbruch und Wiederaufbau Wohnhaus 
mit Abstellraum und Garage
Standort: 
Eggstrasse 22, 3086 Zimmerwald, Wald, 
Parzelle Nr. 432, Zone: Landwirtschafts-
zone, Koordinaten: 2’600’347 / 1’193’237
Beantragte Ausnahme: Bauen ausserhalb 
des Baugebietes (Art. 24 RPG)
Gewässerschutzmassnahmen: 
Gewässerschutzbereich üB, die Grund-
stückentwässerung erfolgt im Trennsys-
tem. Anschluss an provisorische Klärgru-
be. Das Regenabwasser wird versickert. 
Ausnahmen: Bauen ausserhalb des Bau-
gebietes (Art. 24 RPG)
Auflage- und Einsprachefrist: 
26. April 2021
Auflagestelle: Gemeinde Wald BE, Kirch-
strasse 5, 3086 Zimmerwald
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

KIRCHLICHE ANLÄSSE

Evangelisch-reformierte Landeskirche

Der Herr ist mein Licht, er befreit mich und 
hilft mir; darum habe ich keine Angst. Bei 
ihm bin ich sicher wie in einer Burg; darum 
zittere ich vor niemand.
 Psalm 27,1

B e l p - B e l p b e r g - To f f e n

Gottesdienst am Karfreitag: Freitag, 2. 
April, um 10 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer 
Michel Wuillemin und Organistin Magdale-
na Malec in der reformierten Kirche Belp.
Ökumenische Osternachtfeier: Sonntag, 
4. April, um 6 Uhr, Besammlung beim Feuer 
vor der Kirche. Wir feiern den Übergang 
von der Nacht in das Licht des Osterta-
ges mit Liedern, Texten, Musik und Stille. 
Eine Anmeldung ist erwünscht an 031 819 
06 31 oder rene.schaufelberger@refbelp.
ch (höchstens 50 Teilnehmende sind er-
laubt). Auf den gemeinsamen Osterbrunch 
müssen wir dieses Jahr leider verzichten. 
Herzlich laden ein: Pfarrer René Schaufel-
berger, Organist Walter Widmer und das 
Vorbereitungsteam.
Ostergottesdienst in Toffen: Sonntag, 
4. April, um 10 Uhr, Ostergottesdienst mit 
Pfarrer Oliver Meyhöfer, Musikerin Mag-
dalena Malec, Kantor Matthias Stefan und 
Vreni Holzer. Kirchliches Zentrum, Kanal-
weg 13, Toffen. Fahrdienst um 9.30 Uhr ab 
Dorfplatz Belp.
Gottesdienst: Sonntag, 11. April, um 10 
Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Michel Wuil-
lemin und Organistin Magdalena Malec in 
der reformierten Kirche Belp.
Anlässe der Kirchgemeinde: Bitte infor-
mieren Sie sich auf unserer Webseite oder 
im Sekretariat über unsere Veranstaltun-
gen. Danke für Ihr Verständnis!
Sekretariat: Dorfstrasse 34, 3123 Belp, Tele-
fon 031 819 43 31, www.refbelp.ch

G e r z e n s e e

Gottesdienst mit Feier des Heiligen 
Abendmahls, Karfreitag, 2.4., 9.30 Uhr 
in der Kirche Gerzensee: Liturgie und Ver-
kündigung: Pfarrer Stefan Werdelis, Musik: 
Damaris Di Bennardo an der Orgel mit Elisa-
beth Peter als Solistin an der Violine
Gottesdienst mit Feier des Heiligen 
Abendmahls, Ostersonntag, 4.4., 9.30 
Uhr in der Kirche Gerzensee: Liturgie und 

Verkündigung: Pfarrer Stefan Werdelis, Mu-
sik: Barbara Küenzi an der Orgel mit Marianne 
Hutter als Solistin mit der Flöte
Walk & Talk mit Pfr. Stefan Werdelis: Was 
gibt es Besseres als einen Spaziergang an der 
frischen Luft in Gottes schöner Schöpfung? 
Ein Spaziergang in netter Gesellschaft! Seien 
Sie dabei am Di., 6.4., 14 Uhr. Treffpunkt vor 
dem Studienzentrum Gerzensee.
Informieren Sie sich auf www.kirche-
gerzensee.ch, im reformiert oder auf 
facebook.com/KircheGerzensee
Angaben zu kirchlichen Anlässen erhalten 
Sie in der Kirchenzeitung reformiert und auf 
www.kirchegerzensee.ch.

G u g g i s b e r g 

Freitag, 02. April, 9.30 Uhr, Karfrei-
tagsgottesdienst mit Abendmahl in der 
Kirche Guggisberg, gestaltet von Pfarrer 
Andreas Schiffmann.
Sonntag, 04. April, 9:30 Uhr, Oster-
gottesdienst mit Abendmahl in der Kir-
che Guggisberg, gestaltet von Pfarrer 
Andreas Schiffmann. 
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Gemeindeseite reformiert. und auf unse-
rer Homepage www.ref-guggisberg.ch.

K i r c h d o r f

Karfreitags-Gottesdienst, Freitag 2. Ap-
ril, 10 Uhr im KGH in Uttigen mit Pfarrerin 
Véronique Ott
Osternachtsfeier mit Entzünden des Os-
ternachtsfeuers, Ostersamstag 3. April, 19 
Uhr bei Kirche Kirchdorf. Mit Pfarrer Samuel 
Glauser und Vorbereitungsteam. 
Ostergottesdienst mit Abendmahl,
Sonntag 4. April, 10 Uhr in der Kirche Kirch-
dorf. Mit Pfarrer Samuel Glauser 
Taizé, Freitag 2. April, 19 Uhr in der Kirche 
Kirchdorf
Weitere Anlässe: www.kirchdorf.ch

R i g g i s b e r g

Gründonnerstag, 1. April, 13.30 Uhr: Ge-
mütlicher Spaziergang für Witwen und 
alleinstehende Frauen. Besammlung 
auf dem Postplatz Riggisberg. Bei Fra-
gen wenden Sie sich an Therese Schmalz, 
031 802 03 75.
Freitag, 2. April, 10 Uhr, Kirche Riggisberg: 
Karfreitagsgottesdienst mit Pfr. Werner 
Steube.
Sonntag, 4. April, 6.15 Uhr, Kirche Riggis-
berg: Liturgische Feier am Ostermor-
gen mit Pfr. Daniel Winkler. Beginn in der 
noch dunklen Kirche. Gang zum Oster-
feuer vor der Kirche. Bei Sonnenaufgang 
werden die Glocken 5 Minuten läuten. 
Schluss der Feier um ca. 7 Uhr. Musika-
lische Mitwirkung: Pia Messerli (Orgel) 
und Hans Jakob Zehnder (Violine).
Sonntag, 4. April, 10 Uhr, Kirche Riggis-
berg: Ostergottesdienst mit Taufe mit 
Pfr. Daniel Winkler. Musikalische Mitwir-
kung: Romina (Sängerin), Pia Messerli 
(Orgel) und Hans Jakob Zehnder (Vi-
oline).
Donnerstag, 8. April: Der Mittagstisch ist 
aufgrund der Pandemie-Situation leider 
abgesagt. 
Homepage: www.kirche-riggisberg.ch 

R ü e g g i s b e r g

Freitag, 2. April, 10 Uhr: Karfreitags-Got-
tesdienst mit Pfr. Rolf Nünlist, Organistin 
Yvette Lagger und Valentin Lagger (Quer-
flöte).
Sonntag, 4. April, 6 Uhr: Osterfrühfei-
er zur Auferstehung von Jesus Christus. 
Beginn auf dem Friedhof vor der Kirche 
beim Osterfeuer. Mit Pfr. Rolf Nünlist und 
Organist Dominik Röglin.
Sonntag, 4. April, 10 Uhr: Ostergottes-
dienst mit Pfr. Rolf Nünlist, Organist Do-
minik Röglin und Sängerin Karin Stübi 
Wohlgemut.
Mittwoch, 7. April, 19 Uhr: Der Bibeltreff
im Pfarrhaus fällt aus!
«Jesus Christus spricht: Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer an 
mich glaubt, der wird leben.» (Joh 11,25)

R ü s c h e g g

Freitag, 2.4.: 9.30 Uhr Karfreitagsgot-
tesdienst mit Abendmahl, mit Pfrn. 
Monika Britt. Predigtauto: E. Werren, Tel. 
031 738 88 27 / 079 779 60 13. Bitte am 
Vorabend zwischen 17.00 und 18.00 Uhr 
anrufen.
Sonntag, 4.4.: 9.30 Uhr Ostergottes-
dienst mit Abendmahl, mit Pfrn. Moni-
ka Britt. Anschliessend gemütliches Ei-
ertütschen bei der Kirche. Predigtauto: 
H. Nydegger, Tel. 031 738 80 08. Bitte 
am Vorabend zwischen 17.00 und 18.00 
Uhr anrufen.
Weitere Angaben unter: 
www.kirche-rueschegg.ch

S c h w a r z e n b u r g

Gründonnerstag, 1. April, 17:00 Uhr, 
Kirche Albligen: Ostergärtli. Einstim-
mung auf das Osterfest mit spannender 
Geschichte, für Kinder jeden Alters mit 
ihren Begleitpersonen.
Gründonnerstag, 1. April, 19:00 Uhr, 
Chäppeli: I d Mitti cho mit Agapefeier
zum Gründonnerstag; gestaltet von J. 
Meienberg, C. Brun, B. Schley und Schü-
lern aus dem kirchlichen Unterricht.
Karfreitag, 2. April, 10:00 Uhr, Kirche 
Wahlern: Gottesdienst mit Abendmahl 

zum Karfreitag mit Pfr. Jochen Matthäus. 
Musik: Markus Reinhard, Orgel und Kla-
vier zusammen mit Susanne Wirth, Cel-
lo. Predigtauto: Anmeldung am Freitag, 
08:00 – 09:00 Uhr, bei Dori Steffen, Tel. 
079 512 63 87. 
Sonntag, 4. April, 7:00 Uhr, Kirche Albli-
gen: Osterfrühfeier mit Abendmahl mit 
Pfrn. Verena Hegg Roth und Silvia No-
wak (Orgel). Aufgrund der aktuellen Pan-
demiesituation findet kein gemeinsames 
Zmorge statt. Predigtauto: Anmeldung 
am Samstag, 3. April zwischen 18:00 und 
19:00 Uhr, bei Daisy Gasser, Tel. 031 731 
04 48. 
Sonntag, 4. April, 10:00 Uhr, Kirche Wah-
lern: Ostergottesdienst mit Pfrn. Bettina 
Schley und einem Ensemble der Musik-
gesellschaft «Harmonie» Schwarzenburg. 
Predigtauto: Anmeldung am Sonntag, 
08:00 - 09:00 Uhr bei Martin Kasteler, 
Tel. 079 883 57 80.
Donnerstag, 8. April, 19:00 Uhr, Chäp-
peli: I d Mitti cho. Eine besinnliche halbe 
Stunde für alle.
Die von Bund und Kanton vorgegebenen 
Schutzmassnahmen halten wir ein und 
die aktuellen Bestimmungen finden Sie 
auf der Homepage. Solange wir in die-
ser besonderen Lage sind, bitten wir Sie 
sich vor dem Besuch eines Anlasses im 
Anzeiger und auf der Homepage www.kir-
che-schwarzenburg.ch/home über deren 
Durchführung zu informieren.

T h u r n e n  u n d  B u r g i s t e i n

Osterausstellung: Die Osterausstellung 
findet dieses Jahr, aufgrund der aktuellen 
Lage nicht statt. Wir freuen uns auf nächstes 
Jahr und wünschen Ihnen ein frohes Oster-
fest. Die Ausstellerinnen
Karfreitags-Gottesdienst mit Abend-
mahl, Start der dreiteiligen Predigtrei-
he: «Zum Leben befreit – wo steuere ich 
hin?»: Freitag, 2. April, 10 Uhr, Kirche Bur-
gistein «Das Ende von Jesus – was hat sein 
Tod mit meinem Leben zu tun?» (Mark. 15, 
33 - 41) Liturgie Pfr. Hansueli Ryser, Sabrina 
Rohrbach-Buri Orgel und Urs Knecht Violine.
Chiuche-Taxi zum Karfreitags-Gottes-
dienst: Mit dem Chiuche-Taxi zum Gottes-
dienst, Anmeldung bis Mittwoch, 31. März 
12 Uhr an 031 809 22 55.
Osterfrühfeier: Sonntag, 4. April, 5.45 Uhr, 
Kirche Kirchenthurnen, in der noch dunkeln 
Kirche mit Gang zum Osterfeuer mit Pfrn. 
Rahel Hesse, Daniela Biedermann Orgel und 
Urs Knecht Violine. Alle Generationen, jung 
und alt, sind herzlich willkommen!
Ostergottesdienst mit Abendmahl:
Sonntag, 4. April, 10 Uhr, Kirche Kirchen-
thurnen mit Pfrn. Rahel Hesse, Daniela Bie-
dermann Orgel und Urs Knecht Violine.
Chiuche-Taxi: Mit dem Chiuche-Taxi zum 
Gottesdienst, Anmeldung jeweils bis Freitag 
12 Uhr an 031 809 22 55.
GschichteChischte: Freitag, 9. April ist 
abgesagt.
Unser Notfalltelefon ist auch für seelsorger-
liche Gespräche offen: 031 809 01 44
Aktuelles und weitere Informationen auch auf 
unserer Homepage: www.kirche-thurnen.
ch

Z i m m e r w a l d 

Donnerstag, 1. April, 19.30 Uhr Gründon-
nerstagsgottesdienst, Kirche Zimmer-
wald‚ ‚Du stellst meine Füsse auf weiten 
Raum‘ (Psalm 31,9), mit Pfrn. Susann 
Müller. Musik: Jürg Bernet, Orgel/Klavier, 
Sandra Rohrbach, Gesang und Jürg Wal-
ter, Handorgel. Zu dieser Andacht sind 
Konfirmandinnen und Konfirmanden und 
ihre Eltern besonders herzlich eingeladen.
Freitag, 2. April, 10 Uhr Karfreitagsgottes-
dienst, Alters- und Pflegeheim Kühlewil
mit Pfrn. Andrea Figge. Nur heimintern 
– keine auswärtige Teilnahme möglich. 
Samstag, 3. April, 16 Uhr Fiire mit de 
Chliine, Kirche Zimmerwald, ‚OSTERN 
– es chunnt wieder guet!‘ mit Pfrn. Susann 
Müller und KUW Mitarbeiterin Anne-Lise 
Streit, Musik: Jugendliche
Sonntag, 4. April, 10 Uhr Ostergottes-
dienst, Kirche Zimmerwald‚ mit Prof. 
Dr. Matthias Zeindler, Pfarrer, Leiter Be-
reich Theologie der Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn und Titularprofessor 
für Systematische Theologie an der Uni-
versität Bern. Musik: Jürg Bernet, Klavier/
Orgel und Jürg Walter, Gitarre. Fahrdienst
bis am Vorabend zwischen 17 und 19 Uhr 
anmelden bei Vreni Holzer, Tel. 079 914 
35 26
Wichtig: Die Teilnehmendenzahl von 50 
Personen darf weiterhin bei Gottesdiens-
ten und Andachten nicht überschritten 
werden. Wir verzichten auf eine Anmel-
dung und vertrauen darauf, dass alle, die 
kommen möchten, einen Platz finden. 
Auskunft gibt gerne Susann Müller, 031 
812 00 80
Absage: Die Wanderung im Seeland am 
Ostermontag, 5. April (publiziert im refor-
miert. April und auf dem Flugblatt Osterzeit) 
kann leider nicht stattfinden, da weiterhin 
ausser liturgische Angebote keine anderen 
Veranstaltungen im Namen der Kirchge-
meinde erlaubt sind. Fritz Brönnimann gibt 
unter Tel. 031 819 44 79 gerne Auskunft 
zu einer am 5. April privat angebotenen 
Wanderung auf dem Gürbetaler Höheweg.
Gerne weisen wir Sie noch auf das 
Online Angebote HörBAR auf unserer 
Homepage www.kirche-zimmerwald.
ch unter der Rubrik Neuigkeiten hin. In 
regelmässigen Abständen veröffentlichen 

wir unter dem Titel HörBAR Beiträge aus 
unserer Kirchgemeinde, die Sie in aller 
Ruhe zuhause hören können.
Aktuelles unter www.kirche-zimmerwald.ch

R ö m i s c h - k a t h .  L a n d e s k i r c h e

Belp
Karfreitag; Gottesdienst mit Eucharis-
tiefeier, Freitag, 2. April, 15 Uhr
Osternachtsliturgie mit Osterfeuer; 
Gottesdienst mit Eucharistiefeier, 
Samstag, 3. April, 21 Uhr
Ostern; Festgottesdienst mit Eucha-
ristiefeier, Sonntag, 4. April, 10 Uhr
Eucharistiefeier: Donnerstag, 8. April, 
9.15 Uhr.

Schwarzenburg
Hoher Donnerstag 1. April
19.00 Uhr „I d’Mitti cho“ zum Hohen Don-
nerstag mit Katechetin Chantal Brun und 
Schüler*innen des Oberstufen-Religions-
unterricht im Käppeli. 
Die anschliessende Agape fällt wegen der 
Corona-Schutzmassnahmen aus. 
Karfreitag 2. April
10.00 Uhr Besinnung zum Karfreitag mit 
Pfarreiseelsorgerin Ute Knirim im Käppeli
Ostersamstag, 3. April
20.30 Uhr Kommunionfeier zur Osternacht 
mit Pfarreiseelsorger Hans-Martin Grieper. 
Die Feier beginnt am Osterfeuer beim Kirch-
gemeindehaus mit einem kurzen Teil im Käp-
peli. Musikalische Begleitung durch Christian 
Schmitt, Horn und Gesang und Daniel Jaun, 
klassische Gitarre.
Anschliessend offeriert die Katholikenverei-
nigung Schwarzenburgerland KVS Ostereier.
Es besteht die Gelegenheit Heimosterkerzen 
zu kaufen.
Donnerstag 8. April
19.00 Uhr „I d’Mitti cho“ im Käppeli
Weitere Infos: www.sanktjosefkoeniz.ch

Thun
Freitag, 2. April, 10 Uhr Karfreitagsan-
dacht, 15 Uhr Karfreitagsliturgie, 19.30 
Uhr Gottesdienst in portugiesischer Spra-
che - Samstag, 3. April, 21 Uhr Gottes-
dienst in portugiesischer Sprache – Sonn-
tag, 4. April, 5 Uhr Osternachtfeier mit 
Eucharistie, 10 Uhr Oster-Gottesdienst 
mit Kommunionfeier – Dienstag, 6. Ap-
ril, 8.30 Uhr Gottesdienst mit Eucharis-
tiefeier - Donnerstag, 8. April, 8.30 Uhr 
Gottesdienst mit Kommunionfeier.
Bitte beachten Sie die aktuellen Ein-
schränkungen und informieren Sie 
sich zeitnah über die Durchführung 
von Gottesdiensten und Anlässen auf 
unserer Homepage www.kath-thun.
ch. Wir danken für Ihr Verständnis.

E v.  G e m e i n s c h a f t s w e r k

Belp, Rubigenstrasse 34
Karfreitag 2. April, 10 Uhr: Gottesdienst 
(mit Anmeldung)
Ostersonntag 4. April, 10 Uhr: Gottes-
dienst (mit Anmeldung)
Mittwoch 7. April, 20 Uhr: Gebet
Infos und Online Predigt unter www.
egw-belp.ch
Schwarzenburg. Wartgässli 6
Gottesdienste: Mit Anmeldung (Masken-
pflicht). Anmeldung bei Niederhausers 
031 849 19 83
Karfreitag, 2.April 09:30: Gebetszeit
10:00 Gottesdienst 
Fahrdienst: Christian Heimberg (079/530 
80 86)
Ostersonntag, 4. April 9:30 Gebetszeit
10:00 Gottesdienst
Fahrdienst: Sarina Huber (079/268 55 94)
Dienstag, 6.April
15:00: Bibelgespräch (Maskenpflicht)
Mehr auf: www.egw-schwarzenburg.ch

Uetendorf
www.egw-uetendorf.ch

E v.  m e t h o d i s t i s c h e  K i r c h e

Belp
18:30 Uhr + 20 Uhr, Karfreitags-Gottes-
dienste mit Anmeldung
Sonntag, 4. April 2021, 10 Uhr, Oster-Got-
tesdienst mit Anmeldung
(www.kircheambahnhof.ch)

Schlatt 
Sonntag, 21. März 2021, 9.30 Uhr: Gottes-
dienst, M. Kaltenrieder, Kindergruppen
Schwarzenburg
Freitag, 2. April 9.30 / 11.00 Uhr:
Karfreitags-Gottesdienst mit Anmeldung
Samstag, 3. April 13.45 Uhr:
Jungschar Majakka
Sonntag, 4. April 9.30 / 11.00 Uhr: 
Oster-Gottesdienst mit Anmeldung
www.emk-schwarzenburg.ch

F r e i e  E v a n g e l i s c h e  G e m e i n d e

Belp, Steinbachstrasse 25
www.feg-belp.ch
Sonntag 10 Uhr Oster – Gottesdienst M. 
Thallinger
Mittwoch 7. April 20 Uhr Gebet
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke.  
Psalm 46.2

F r e i e  M i s s i o n s g e m e i n d e

Begegnungszentrum Münsingen, Säge-
gasse 11, www.bez-muensingen.ch

G e m e i n d e  f ü r  C h r i s t u s

Belp Viehweide
Auskunft: 031 819 06 64
Sonntag, 4. April, 13.30 und 15 Uhr: Got-
tesdienst
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Ostermontag
10 17 Uhr geöffnet

Coop Schwarzenburg

10%
Rabatt

bei einem Einkauf ab

CHF 50.– auf das ganze Coop 

Bau+Hobby Sortiment.

Aktion gültig am 

Montag, 5. April 2021

Ostermontag
10 17 Uhr geöffnet

Coop Schwarzenburg

10%
Rabatt

bei einem Einkauf ab

CHF 50.– auf das ganze Coop 

Bau+Hobby Sortiment.

Aktion gültig am 

Montag, 5. April 2021

051873J

G Ü R B E T A L  L Ä N G E N B E R G
S C H W A R Z E N B U R G E R L A N DDas Anzeiger-Team  

wünscht Ihnen schöne Ostern!
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Guggisberg, Eigen
Sonntag, 4. April, 9.45 Uhr: Gottesdienst 
mit Voranmeldung
Voranmeldung und Auskunft: Telefon 079 
177 76 78

Niedermuhlern
Karfreitag 02. April 2021, 10 Uhr, Gottes-
dienst
Für diesen Anlass ist eine Anmeldung 
erforderlich, danke.
Sonntag 04. April 2021, 10 Uhr, Gottes-
dienst
Mittwoch 07. April 2021, 20 Uhr, Gottes-
dienst
Auskunft: 031 819 39 64, www.gfc.ch

H e i l s a r m e e

Karfreitag, 2. April 14.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 4. April 09.45 Uhr Gottesdienst
Kontakt-Telefon: V. Rudolf  
033 438 28 79 / 078 610 24 93

N e u e s  L a n d  R e g i o n  G a n t r i s c h

Sonntag, 04. April
10.00 Uhr: Ostergottesdienst (M. Kal-
tenrieder) im Wellenried. Kindergottes-
dienste finden parallel statt. Begrüssung 
der Familie Bucher, Einsetzung von David 
Bucher in seinen Dienst. Gottesdienst-
besuch vor Ort ist nur über Anmeldung 
möglich (s. Homepage). Am Gottesdienst 
kann man auch über Livestream (Youtube) 
teilnehmen (s. Homepage). Auf das tra-
ditionelle Eiertütschen müssen wir leider 
verzichten - es wird aber trotzdem einen 
Osterhasen zum Gewinnen geben!
Büro NLRG:  031 731 16 24
info@nlrg.ch www.nlrg.ch

E n d e  d e s   a m t l i c h e n  Te i l s

FORUM
Feldschützen Gerzensee

Training
Mo. 05.04.2021 13.30 – 15.30 Uhr
Mi. 07.04.2021 18.00 – 20.00 Uhr
Mi. 14.04.2021 18.00 – 20.00 Uhr
Mi. 21.04.2021 18.00 – 20.00 Uhr
Mi. 28.04.2021 18.00 – 20.00 Uhr
Mi. 05.05.2021 18.00 – 20.00 Uhr

Erste Obligatorische Uebung:
Mi. 12. 05.2021 18.00 – 20.00 Uhr
 Der Vorstand.

Raiffeisen und die Mobiliar – das passt zusammen
Raiffeisen und die Mobiliar sind eine Partnerschaft eingegangen, die Anfang Jahr gestartet ist. Neben der 
gegenseitigen und exklusiven Vermittlung  von Bank-, Vorsorge- und Versicherungsprodukten sieht die 
Partnerschaft das Erarbeiten von gemeinsamen Produktlösungen und Dienstleistungen vor.

(v.l.n.r: Philip Lengacher, Leiter Beratung Raiffeisenbank Gürbe, 

Simon Jampen, Leiter Verkauf die Mobiliar Belp, 

Rolf Bolliger, Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisenbank Gürbe, 

Manuel Stauffer, Generalagent die Mobiliar Belp).

Mit dieser strategischen Partnerschaft verbinden 
sich  zwei starke, genossenschaftlich veranker-
te und historisch gewachsene Unternehmen. Die 
Raiffeisenbanken sind autonom und an über 800 
Standorten vertreten. Die 80 Generalagenturen 
der Mobiliar mit 160 Standorten sind ebenso lokal 
verankert und werden von Unternehmer-General-
agenturen geführt. Beide kennen die Region und 
die Kunden, sie streben partnerschaftliche und 
langfristige Beziehungen zur Kundschaft an und 
beteiligen diese am Erfolg. Beide pflegen dasselbe 
Verständnis darüber, was Kundinnen und Kunden 
wünschen: einfache, rasche, unkomplizierte und 
verständliche Lösungen.

Das Gesamtpaket ist abgestimmt

Seit dem Start der Partnerschaft am 1. Januar 2021 
vermitteln die Raiffeisenbanken Versicherungs- 
und Vorsorgeprodukte der Mobiliar wie eine 
Motorfahrzeug- oder Hausratversicherung. Die 
Partnerschaft geht dabei auch auf die komplexen 
Bedürfnisse der Firmenkunden ein.

Raiffeisen mit 3,5 Millionen Kundinnen und Kun-
den ist  der grösste Anbieter von Hypotheken, die 
Mobiliar (2,1 Mio. Kundinnen und Kunden) der 
grösste Haushaltversicherer hierzulande. 

Beide sind im Thema Wohnen Marktführer. Die-
se Schlagkraft wollen die beiden Unternehmen 
mit einer gemeinsamen digitalen Plattform nut-
zen. Diese Plattform wird im ersten Halbjahr 2021 
lanciert und fortlaufend mit neuen Lösungen 
und Dienstleistungen ergänzt. Online sollen alle 
Bedürfnisse rund um das Thema privates Wohn-
eigentum abgedeckt werden – vom Erwerb, über 
Unterhalt bis hin zum Verkauf. 

Unternehmen bleiben selbstständig

Mit der strategischen Kooperation und dem Auf-
bau einer gemeinsamen Plattform im Bereich pri-
vates Wohneigentum unterstreichen Raiffeisen und 
Mobiliar ihre Ambition, sich zum ganzheitlichen 
Lösungsanbieter zu entwickeln. Ergänzend zur digi-
talen Plattform profitieren Kundinnen und Kunden 
vom bestehenden Netz der Generalagenturen und 

Raiffeisenbanken für die persönliche Beratung 
vor Ort. Das sind hervorragende Vorzeichen für 
schlagkräftige Raiffeisen-Mobiliar-Tandems. 

Beide Unternehmen bleiben selbstständig, wer-
den nicht zusammengeführt und sind sich einig: 
Raiffeisen und die Mobiliar, das passt zusammen. 
Beide vermitteln Bank-, Versicherungs- und Vorsor-
gelösungen für jede Lebenslage wie Jugend/Aus-
bildung, Selbstständigkeit, Familie/Partnerschaft, 
Vorsorge und Ruhestand an. Sie haben Pläne – wir 
eine gebündelte Kompetenz, damit Sie ihre wichti-
gen Entscheide im Leben mit einem guten Gefühl 
treffen können.

Generalagentur Belp

Manuel Stauffer

Bahnhofstrasse 11

3123 Belp

T 031 818 44 44

belp@mobiliar.ch

mobiliar.ch

Raiffeisenbank Gürbe

Dorfstrasse 11

3123 Belp

T031 818 20 40

guerbe@raiffeisen.ch

raiffeisen.ch/guerbe

051875J

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unterhaltsarbeiten zwischen 

Bern Fischermätteli und 

Uetendorf während der Nacht 
 

Dienstag, 6. April bis Freitag, 9. April 2021, 

je von 20.00 bis 6.00 Uhr des nächsten 

Tages. 
 

Die BLS führt zwischen Bern Fischermätteli und Ueten-

dorf Unterhaltsarbeiten am Gleis durch. Aufgrund des 

dichten Zugverkehrs und aus Gründen der Sicherheit 

muss nachts gearbeitet werden.  

Die Züge verkehren planmässig.  

 

Bei diesen Arbeiten wird es zu Lärmemissionen 

kommen. Wir organisieren die Arbeiten so, dass der 

Lärm auf ein Minimum reduziert wird.  Wir danken der 

betroffenen Bevölkerung für das Verständnis. 

 

Haben Sie Fragen? 

Unser Kundendienst ist täglich von 7.00 bis 19.00 Uhr 

für Sie da.  

Telefon 058 327 31 32  

Kontaktformular www.bls.ch/kundendienst  

 

Freundliche Grüsse 

BLS Netz AG 
 

Praxis  
Dr. med. Markus Winkler

3088 Rüeggisberg
Die Praxis bleibt vom 10.4. – 25.4.2021 
geschlossen.

051905J 

Vom Fr., 9. April, bis So, 25. April 2021,
ist meine Arztpraxis wegen Ferien ge-
schlossen. 

Dr. med. Stefan Kohler, 
Innere Medizin FMH

spez. Psychosomatische und 
Psychosoziale Medizin (SAPPM)

Zentrum Rössli, Bernstrasse 70, 
3122 Kehrsatz 0
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4
J

Die Praxis

Südland 
(vorher Dr. med. M. Untersander)

Bundsacker 
3154 Rüschegg-Heubach

 
bleibt wegen Ferien  

vom 09.04. – 25.04.2021 
geschlossen.

0
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Peter Schindler                 Natel 079 795 85 00 
Kärcher-Fachhandel           Tel.      031 809 44 76 
Grubacker 1                        ps@kaercher-schindler.ch 
3089 Hinterfultigen 

Verkauf + Service
Nass-/Trockensauger
Sämtliches Zubehör

Hochdruckreiniger
Boden - Reinigungsmaschinen
Occasion - Geräte mit Garantie

041134J

Storen

Gantrisch Storen GmbH

Björn Häfliger 
Güterstrasse 5 
3150 Schwarzenburg

info@gantrischstoren.ch
www.gantrischstoren.ch

Gantrisch031 536 03 79

•   Sonnenstoren/Stoffersatz
•   Rolladen/Rolltore
•   Lammellenstoren
•   Fensterladen
•   Insektenschutz
•   Plissees

Montage, Service und Reparaturen

051500J

Zu verkaufen
Heu

(Kleinballen)
Tel.: 031 809 25 87
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STELLENMARKT 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir

Zimmermann / Zimmerin EFZ
Ihr Aufgabenbereich: allgemeine Zimmerarbeiten

Sie bringen mit:
- Zuverlässige, selbständige Arbeitsweise
- Freundlicher Umgang mit den Mitarbeitern und Kunden
- Führerausweis Kat. B.
- Staplerausweis
- Einige Jahre Berufserfahrung
- Deutschsprachig

Wir bieten:
- Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
- Spannende Aufgaben und Projekte
- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

schriftliche Bewerbung an: 
Kaiser Holzbau, Kirchackerweg 31, 3122 Kehrsatz
Kaiser-Holzbau@bluewin.ch 051891J

051899J

Wir suchen per 1. Juni 2021 in unseren 
Volg-Laden, eine engagierte, flexible

Detailhandels-
Fachfrau EFZ – 100%
Ihre Bewerbungen erwarten wir gerne 
schriftlich mit Bild an:
Dorfplatz-Zentrum MoserMuster AG 
Dorfstrasse 12, 3662 Seftigen 
oder an: info@dorfplatz-zentrum-mm.ch
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung, Telefon 033 346 00 60

MoserMuster AG Seftigen

KOLLEGE GESUCHT:
METALLBAUER / IN

MONTEUR HÖRMANN-PRODUKTE
METALLBAUER, SCHREINER, ELEKTRIKER....

Jörg & Co Metallbau AG                             
Bethlehem 17                                               
3185 Schmitten/Schwarzenburg                                        
Tel. +41 026 496 22 19

joergmetallbau@bluewin.ch
www.joergmetallbau.ch

www.dorfchaesi-linden.ch

Bäckerei Badhus Heimenschwand

Wir suchen für den Standort Badhus, 3615 Heimenschwand

Bäcker-Konditor/-in 80–100 % 
Stellenantritt: per sofort oder nach Vereinbarung
Sind Sie interessiert an einer neuen, spannenden Heraus-
forderung?
Melden Sie sich bei uns. 
Susanne Liechti (Leitung Backstube), 079 279 01 34
Thomas Wäfler (Geschäftsführer), 031 771 19 27 
oder 079 640 68 30

214920K

Die Gemeindeverwaltung Rüschegg hat per 

Sommer 2021 eine freie

Lehrstelle  Kauffrau / Kaufmann
Ausbildungsprofi l E / ev. B

anzubieten.

Interessierst Du Dich für einen lebhaften, dienst-

leistungsorientierten Verwaltungsbetrieb, bist 

Du gerne mit Leuten in Kontakt und hast Freude 

an der Arbeit mit dem PC, so können wir Dir einiges 

bieten.

Du bist aufgestellt, lernbegierig und verfügst 

über eine Sekundarschulausbildung oder Real-

schulausbildung mit 10. Schuljahr.

BewerberInnen, welche in die engere Auswahl 

kommen, werden zu einem Schnuppertag ein-

geladen.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnis-

kopien und Lernberichten richtest Du bitte an die:

Gemeindeverwaltung Rüschegg

Vermerk «Lehrstelle KV»

Hirschhorn 298a

3153 Rüschegg Gambach

remund-holzbau.ch 3150 Schwarzenburg · 031 734 22 00

Die Remund Holzbau AG baut seit über 150 Jahren auf 
Qualitätsprodukte, baut Häuser und erstellt Lebensräume mit 
Holz. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 

KÜCHEN-SACHBEARBEITER*IN

Aufgabenbereich
Technische Bearbeitung unserer Aufträge (Winner, Word, Excel)
Erstellen von Offertzeichnungen und Ausführungsplänen
Betreuung der Küchenausstellung
Kundenberatung in der Ausstellung
Organisation von Events

Sie bieten
Abgeschlossene Ausbildung als Schreiner*in oder Hochbau-
zeichner*in, idealerweise Erfahrung im Küchenbau
Organisationstalent und Freude am Kommunizieren
Flair für Gestaltung und Design

Wir bieten
Teilzeit möglich, jedoch mindestens 50% 
Angenehme Arbeitsumgebung in einem jungen Team
Selbständige Arbeitsweise
Moderner Arbeitsplatz in unserem neuen Büro- und 
Dienstleistungsgebäude
Ausbaufähige Stelle

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, online oder offline.
Remund Holzbau AG, Güterstrasse 20, 3150 Schwarzenburg, 
Stefan Remund, stefan@remund-holzbau.ch

Sanitär-/Heizungs-/Rohrnetzmonteur  
Wärme- und Wassernetzbau m/w (100 %)

Ihre Vorteile 

flexible Arbeitszeiten  attraktive Feriendauer  charmante Kollegin-

nen/Kollegen  kurze Informationswege  Erfolgsbeteiligung 

Unterstützung von Familien  diverse Benefits

Ihr Job

  Bau und Instandhaltung des Wär-

me- und Wasserleitungsnetzes

  Installationen von Wärme- und 

Wasserleitungen in Gebäuden

  Mehrheitliches Arbeiten im Freien

  Pikettmonteur (ca. 5x pro Jahr) 

Ihr Profil

  Sanitär- oder Heizungs- 

installateur EFZ m/w

  Rohrnetzmonteur FA m/w von Vorteil

  Praxiserfahrung im Rohrleitungsbau  

(Gas und Wasser) erwünscht

  PW-Ausweis

  Selbständige und lösungsorientierte 

Arbeitsweise 

Gespannt? 
Wir freuen uns bis 25.4.21 auf Ihre Bewerbung personal@energiethun.ch
Fragen? 
Bernhard Trummer ist gespannt auf Ihren Anruf  033 225 66 53

DU
O
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60

WOHNUNGEN 
LIEGENSCHAFTEN

ZU VERKAUFEN

ZU VERMIETEN

048192J

Möchten Sie Ihre 
Eigentumswohnung oder 
Ihr Haus verkaufen?
Dann sind Sie bei mir an der richtigen Adresse! 
• Pensionierter Immobilienfachmann 
• Einfach, effizient und erfolgreich 
• Kein Verkaufserfolg – keine Kosten

Telefon 079 630 38 08 / rofi45@hispeed.ch

J3
46

64
v
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Kirchdorf
Zu vermieten per sofort oder nach Ver-
einbarung in neu renoviertem Liebha-
berobjekt mit Terrassen

Dorfstrasse 5

4½-Zimmer, 1 Stock, 
100 m2

Mietzins 1450.– Fr., Nebenkosten 
230.– Fr., Pauschal 1680.– Fr.

4½-Zimmer-Dach-
wohnung, 100 m2

Mietzins 1450.– Fr., Nebenkosten 
230.– Fr., Pauschal 1680.– Fr.

Tel.: 033 345 34 35 0
5
1
7
8
8
J

Oppligen
Zu vermieten per 1. April oder nach Ver-
einbarung in neu gebautem Rieghaus, 
15 Min. von Bern, 7 Min. von Thun

4½-Zimmer Parterre
helle schöne Wohnung, grosser Aus-
sensitzplatz, Laminat, Keramikböden, 
Dusche, Badewanne, WM - Tumbler, 
grosser Keller (Bastelraum)

Mietzins 1670.– Fr., Nebenkosten 
200.– Fr., Pauschal 1870.– Fr., AAP 50

Tel.: 033 345 34 35 051789J

051852J

051880J

051901J

WIR ZÜGELN SIE
� Umzüge � Räumungen � Lagerungen

� Möbeltransporte � Reinigungen

F. Kammermann
031 951 05 27

685378D

13
81

21
D

Hilterfingen, Hübelistrasse 25a 
zu vermieten auf 1. Juni oder n. V.

2½-Zi.-Maisonette- 
Wohnung, 80 m2

Einzige Wohnung in freistehendem 
Stöckli. Offene Raumgestaltung mit 
hohem Ausbaustandard. Ab Erker z. T. 
Seesicht. Gedeckter Parkplatz. Kein 
Umschwung. Bus und Dorfläden in 
unmittelbarer Nähe. Wenige Gehminu-
ten zu Schiffländte und Strandbad.

MZ Fr. 1360.–, NK Fr. 250.– 
A. Wyttenbach 
033 243 40 39 / 077 414 90 53 5

6
6
1
7
1
8

 

 

 

Wir haben laufend freie Wohnungen an 

der Belpbergstr. 51/53 + Ahornweg 2/4 

 

2½–Zimmer-Wohnungen 

Mietzins ab mtl. CHF 1'470.- inkl. HK/NK 

 

3½–Zimmer-Wohnung 

Mietzins ab mtl. CHF 1'850.- inkl. HK/NK 

 

Bestens auch für Senioren geeignet. 

 

Grosszügige, lichtdurchflutete Grund-

risse, Parkettboden, barrierefreie 

Duschen, Balkon und Lift.  

Bushaltestelle direkt vor dem Haus.  

 

Weitere Auskünfte und detaillierte 

Unterlagen erhalten Sie gerne bei: 

 

i r m immobilien ag 
Bärenmatte 1 

3110 Münsingen 

031 311 11 32 

 

IMMOBILIEN TREUHAND AG
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Schwarzen-
     burgerland

Electrolux, AEG
Walter Loosli 

3089 Hinterfultigen
Tel. 031 809 06 77 

Die Adresse in Ihrer Region für 
Reparaturen, Beratung und Verkauf 

aller Marken.
Fr. 70.- pro Stunde 

Fahrzeit bis 30 Min. kostenlos 
80.– pro Stunde

116S

Thunstrasse 38
3150 Schwarzenburg  
Telefon 031 731 00 62           Ihr Partner für Um- 
habeggerag@bluewin.ch     und Neubauten 

117S

www.hoffnig.com

Professionelle Gartenpflege 
im Einzel- oder Dauerauftrag.
Jetzt aktuell: Rasen-, Pflanz- und  

Jätarbeiten.

Garten-Service

Matthias Zaugg

Dipl. Landschaftsgärtner

3116 Noflen

Tel. 076 463 86 13

SECONDELLA
Secondhandmode

Güterstrasse/nach Baumat AG rechts
3150 Schwarzenburg

Neu im Angebot
REITSHOP CUBAN

Ab sofort
Annahme und Verkauf von

Dienstag und Freitag
14.00 – 18.00 Uhr

Erster Samstag im Monat
11.00 – 15.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gantrisch-Kulturkalender

REGIONALER
NATURPARK

www.GantrischKulturkalender.ch

Philip
Lengacher
Leiter
Beratung
und Mitglied
der Bank-
leitung

Raiffeisenbank Gürbe
Einfach. Nah. Persönlich.

Raiffeisenbank Gürbe
Einfach. Nah. Persönlich.

Aktienmärkte:
Euphorie sinkt

Geschäftsstellen in
Belp, Thierachern und Wattenwil
www.raiffeisen.ch/guerbe
Telefon 031 818 20 40

Anlagetipp
Raiffeisen Vermögensverwaltungsmandate
(Strategie Ausgewogen)
Swissness in Schweizer Franken
Performance Jan 2018 – Feb 2021* +13.42%
Futura in Schweizer Franken
Performance Jan 2018 – Feb 2021* +9.15%
Global in Schweizer Franken
Performance Jan 2018 – Feb 2021* +9.65%
*Performance nach Abzug der pro rata
Pauschalgebühr

Mehr aus Ihrem Geld
Mit dem Raiffeisen Fonds-Sparplan errei-
chen Sie Schritt für Schritt Ihre Sparziele.
Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld.
Starten Sie heute zum Aufbau eines
Vermögens mit einem Raiffeisen Fonds-
Sparplan. Infos bei uns oder hier:
www.raiffeisen.ch/fonds-sparplan

Die erneuten Corona-Massnahmen drü-
cken auf die Stimmung der Investoren.
Zwar liegen die meisten Aktienindizes
seit Januar immer noch im Plus, haben
aber an Dynamik verloren. Zur Unge-
wissheit gesellt sich die Angst vor Inflati-
on und steigenden Zinsen. Zudem wird
die Nachrichtenlage ruhiger, die Jahres-
abschlüsse liegen bald hinter uns.

In diesem Umfeld sorgt auch der Aus-
blick auf das ablaufende erste Quartal
für Verunsicherung. Indikationen dazu
werden in der ersten Aprilhälfte veröf-
fentlicht, wenn die ersten Unternehmen
ihre Quartalsumsätze publizieren. Auch
mit zurückhaltenden Prognosen dürfte
sich nun immer deutlicher abzeichnen,
mit welchen Gewinnen Investoren im
laufenden Jahr rechnen können. In der
Zwischenzeit trösten sich Anleger mit
der anstehenden Dividendensaison. Im-
merhin etwas, was die Stimmung der
Anleger wieder aufhellt.

Dass der Schweizer Franken als sicherer
Hafen geschätzt wird, ist bekannt. Wie
sehr, zeigte sich mit der Publikation des
Geschäftsberichts der SNB. Um die hiesi-
ge Währung zu schwächen, hat sie
2020 für 109.7 Mrd. Franken Devisen
gekauft – gut acht Mal so viel wie 2019.
Trotz diesem massiven Eingriff blieb die
helvetische Währung Fels in der Bran-
dung. Aufgrund der aktuellen Ver-
schnaufpause bereits von einer Franken-
schwäche zu sprechen, ist deshalb
verfrüht.

Investoren begehen immer einen Spagat
zwischen Risiko und Rendite. Aber nicht
bei allen Anlageklassen ist dieser gleich
gross. Investitionen in Schwellenländer
bieten überdurchschnittliche Chancen,
beinhalten aber ebensolche Risiken. Das
zeigte sich diese Woche am Beispiel der
Türkei. Die türkische Lira tauchte, nach-
dem der türkische Präsident seinen No-
tenbankchef entlassen hatte. Dieser hat-
te zuvor die Zinsen im Kampf gegen die
Inflation erhöht. Anleger trifft das dop-
pelt. Neben den Währungsverlusten ver-
buchen auch türkische Anleihen ein saf-
tiges Minus. Die Kurse sind eingebro-
chen, weil Anleger eine höhere Risiko-
prämie fordern. Um die Risiken bei
Schwellenländeranlagen zu streuen,
empfiehlt sich deshalb die Umsetzung
mittels Kollektivanlagen.

Herzlich willkommen 
Cornelia Wyssen Kartal und Lamm Team, 

Wislisau, 3154 Rüschegg

www.lamm-wislisau.ch
info@lamm-wislisau.ch

Pflanzenoase
Kummer
Top-Pflanzen
zu Top-Preisen
Immer gute Beratung!

Bambus 2 m ab Fr. 79.–

Zierapfel
Formgehölze

Lorbeer bis 3 m
Buchs bis 3 m
Magnolien bis 3 m
Rhododendron
Nadelgehölze bis 7 m

100 verschiedene
Japanische Ahorne

Hibiscus
Obst, Beeren
Heckenpflanzen
Blütenstauden
Oliven
Oleander
Formgehölze usw.

Jap. Zwergahorn bis 2 m

www.pflanzenoase.ch
Pflanzenoase Kummer, Münsingen 
Äusserer Giessenweg 34

Steffisburg, Thunstrasse 41

Gutschein 
von Fr. 10.–

ab Kaufpreis Fr. 100.–
(1 Jahr gültig, nicht kumulierbar)

Oster-Aktionen
bis zu 30% Rabatt auf

Bambus, Palmen, Moorbeetpflanzen und 
Sträucher Grosse Bäume in Münsingen bis 70% Rabatt

Schöne 
Oster-

dekorationen
und 

Shabby Chic 
Ecke

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Telefon 
079 414 68 76

5661537

AKTION Holzfensterläden
renovieren und streichen wir in 

optimaler Qualität. 
Egal in welchem Zustand.

Abholung, Nummerierung – alles im Preis 
inbegriffen. Schweizer Qualität.

Kostenlose Offerte: 077 433 83 06, Maler M


